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Sachverhalt 
Die Stadtvertretung der Stadt Schönberg hat in ihrer Sitzung am 23.02.2023 die 
eingegangenen  
Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange zum  
Entwurf und zum erneuten Entwurf gemäß § 1 Abs. 7 BauGB abgewogen. Im Ergebnis 
dieser  
Abwägung wurden einzelne Inhalte so bewertet, dass die Stadtvertretung erneut über die 
Inhalte  
entscheiden wird und dass die Abwägungsentscheidung um diese Inhalte ergänzt wird.   
 
Wesentliche Punkte die im Rahmen der Abwägung ergänzend zu bewerten sind:  

- Ergänzung der Planzeichnung durch die Gradientenhöhen zur rechtssichern 
Bestimmung  
des unteren Höhenbezugspunktes  

- Marginale Anpassung der Straßenverkehrsflächen entsprechend den Vorgaben der  
technischen Planung in Bereichen von Ausrundungen  

- Aufnahme von untergeordneten Aufschüttungs- und Abgrabungsflächen in 
Angrenzung an  
die geplanten Erschließungsstraßen  

- Überprüfung der Festsetzung von Gewerbegebieten und Überprüfung des  
Irrelevanzkriteriums nach TA Lärm in Bezug auf die Vorbelastung durch den 

Gutachter 
- Darstellung der bereits realisierten Ausgleichsmaßnahmen und Festlegung und  

Bestimmung der noch erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen sowie Sicherung der  
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Ausgleichsmaßnahmen.  
 
Die ergänzten Abwägungsvorschläge zu den offenen Inhalten zu den Stellungnahmen 
zum  
erneuten Entwurf sind dieser Beschlussvorlage als Anlage 1 beigefügt.  
Die Abwägungsentscheidung der Stadt Schönberg vom 23.02.2023 wird um die 
Ergebnisse der  
Abwägung zu den offenen Inhalten ergänzt. Das Ergebnis ist mitzuteilen.  
 
Die Stadtvertretung der Stadt Schönberg hat in der Sitzung am 23.02.2023 beschlossen, 
die  
Stellungnahme der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA) zu berücksichtigen und 
die von  
der Entscheidung betroffenen Grundstückseigentümer und Behörden gemäß § 4a Abs. 3 
Satz 4  
BauGB erneut zu beteiligen. Diese erneute Beteiligung der betroffenen Behörden, 
sonstigen  
Träger öffentlicher Belange und der betroffenen Grundstückseigentümer gemäß § 4a Abs. 
3 Satz  
4 BauGB ist mit Schreiben vom 12.09.2023 erfolgt.  
 
Die eingegangenen Stellungnahmen der betroffenen Behörden, sonstigen Träger 
öffentlicher  
Belange und der betroffenen Grundstückseigentümer und der Vorschlag der  
Abwägungsentscheidung sind dieser Beschlussvorlage als Anlage 2 beigefügt.  
 
Die Planunterlagen sind um die Ergebnisse der Abwägung zu ergänzen. Die Einarbeitung 
der  
Abwägungsergebnisse führt zu einer inhaltlichen Änderung der Planunterlagen in Bezug 
auf die Festsetzung der Art der baulichen Nutzung. Es werden in Teilen des 
Änderungsbereiches  
aufgrund der zu berücksichtigenden Vorbelastungen durch die genehmigten 
Windenergieanlagen  
ohne Berücksichtigung der Zielsetzungen des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr. 
012 und  
dessen 1. Änderung anstelle von Gewerbegebieten nunmehr eingeschränkte 
Gewerbegebiete  
festgesetzt. Die Änderung betrifft einen Grundzug der Planung, sodass eine erneute  
Öffentlichkeitsbeteiligung zu den geänderten Inhalten durchzuführen ist. Die Begründung 
und der  
Umweltbericht werden entsprechend der Abwägungsentscheidung fortgeschrieben und 
ergänzt. 
 
Beschlussvorschlag 
1. Die Abwägungsentscheidung der Stadt Schönberg vom 23.02.2023 wird unter 
Beachtung des  
Abwägungsgebotes mit folgendem Ergebnis, wie im Abwägungsvorschlag (Anlage 1)  
dargestellt, ergänzt. Die Ergänzung der Abwägungsvorschläge und das 
Abwägungsergebnis  
gemäß Anlage 1 macht sich die Stadt Schönberg zu Eigen und ist Bestandteil des  
Beschlusses.  
 
2. Die während der erneuten Beteiligung der betroffenen Behörden, sonstigen Träger  
öffentlicher Belange und der betroffenen Grundstückseigentümer gemäß § 4a Abs. 3 Satz 
4  
BauGB eingegangenen Stellungnahmen werden entsprechend den 
Abwägungsvorschlägen  
(Anlage 2) gemäß § 1 Abs. 7 BauGB abgewogen. Die Abwägungsvorschläge und das  
Abwägungsergebnis gemäß Anlage 2 macht sich die Stadt Schönberg zu Eigen und ist  
Bestandteil dieses Beschlusses. 
 
3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Ergebnisse der Abwägung gemäß § 3 Abs. 2 Satz 4  
BauGB mitzuteilen. 

Seite 2 von 140



 
Finanzielle Auswirkungen 
Gemäß vertraglichen Vereinbarungen wurden die Kosten unter dem Produkt 51102 im 
Haushalt berücksichtigt.  
 

Anlage/n 
1 Anlage1_Erg_AbwErnEntw_B12Schoenberg (öffentlich) 

 
2 Anlage2_AbwBetroffenenbet_B12Schönberg (öffentlich) 
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Anlage 1 zum Beschluss 2026-________- Satzung über die 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 012 für das Industrie- und Gewerbegebiet „Sabower Höhe“ in Erweiterung des 
B-Planes Nr. 008 der Stadt Schönberg  

 1 
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Anlage 1 zum Beschluss 2026-________- Satzung über die 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 012 für das Industrie- und Gewerbegebiet „Sabower Höhe“ in Erweiterung des 
B-Planes Nr. 008 der Stadt Schönberg  

 2 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Die Sachdarstellung wird zur Kenntnis genommen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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Anlage 1 zum Beschluss 2026-________- Satzung über die 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 012 für das Industrie- und Gewerbegebiet „Sabower Höhe“ in Erweiterung des 
B-Planes Nr. 008 der Stadt Schönberg  

 3 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

 
 
 
Zu 2. 
Die Stellungnahmen der Fachdienste werden nachfolgend behandelt.  

 
 
 
 
- 
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Anlage 1 zum Beschluss 2026-________- Satzung über die 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 012 für das Industrie- und Gewerbegebiet „Sabower Höhe“ in Erweiterung des 
B-Planes Nr. 008 der Stadt Schönberg  

 4 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
A 
 
 
Zu 1. 
Die vorgetragenen Belange werden nachfolgend behandelt.  
 
 
 
Zu 2. 
Die Sachverhaltsdarstellung wird zur Kenntnis genommen. Das Entwicklungsgebot wurde 
beachtet.  
 
 
 
Zu 3. 
Die Präambel wird in Bezug auf das BauGB und die Landesbauordnung redaktionell 
angepasst. Die Baunutzungsverordnung und die Planzeichenerklärung sind in der 
genannten Fassung auf der Planzeichnung, Teil A bereits berücksichtigt. Die verwendeten 
Rechtsgrundlagen sind in der Begründung Sachpunkt 11.2 entsprechend den verwendeten 
Fassungen benannt.  
 
 
Zu 4. 
Die Planzeichnung, Teil A und die textlichen Festsetzungen, Teil B-Text, werden mit dem 
Satzungsexemplar in einem Planwerk zusammengefasst. Der Hinweis, dass der Teil B-
Text eine Anlage zur Planzeichnung darstellt, ist auf der Planzeichnung erfolgt. Für die 
Lesbarkeit in den Beteiligungsverfahren wird dies als praktikabel und ausreichend 
erachtet.  
 
 
Zu 5. 
Die Fläche befindet sich vollständig außerhalb des Plangeltungsbereiches der 2. Änderung 
und Ergänzung des Bebauungsplanes und ist somit nicht Gegenstand der vorliegenden 
Planung. In der Planzeichenerklärung sind nur die Planzeichen zu erläutern, die sich 
innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches der 2. Änderung und Ergänzung des 
Plangeltungsbereiches befinden. Ansonsten wären alle Planzeichen des 
Ursprungsbebauungsplanes wohl aufzuführen und nicht nur das angezeigte.  

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen.  
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen.  
 
 
 
 
 
 
 
Nicht zu berücksichtigen.  
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Anlage 1 zum Beschluss 2026-________- Satzung über die 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 012 für das Industrie- und Gewerbegebiet „Sabower Höhe“ in Erweiterung des 
B-Planes Nr. 008 der Stadt Schönberg  

 5 

 
Lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

Zu 6. 
Die Zusammenfassung von Teilgebieten hat die Stadt Schönberg geprüft und wird die 
gewählte Gliederung beibehalten. Dies begründet sich wie folgt.  
Mit der Berücksichtigung der erhöhten Vorbelastung durch hinzukommende 
Windenergieanlagen und damit neue Festsetzungen zu Lärmemissionskontingenten als 
Gliederung des Baugebietes nach § 1 Abs. 4 BauNVO war der Wegfall der mit den 
Entwurfsunterlagen festgesetzten immissionswirksamen flächenbezogenen 
Schallleistungspegeln (IFSP) verbunden. Diese Änderungen waren mit den erneuten 
Entwurfsunterlagen zu dokumentieren. In der Planzeichnung wurden IFSP als künftig 
fortfallend gekennzeichnet. Die Planzeichenerklärung wird um das Planzeichen und den 
Bezug künftig fortfallend ergänzt. Für das mit dem erneuten Entwurf einbezogene Gebiet 
GE 1.1 galten vormals keine IFSP, sodass sich ein Zusammenfassen dieser Gebiete zur 
Nachvollziehbarkeit der Planung ausschließt. Die Gebiete GE 2 und GE 3 werden durch 
eine festgesetzte Straßenverkehrsfläche getrennt, sodass durch diese Trennung eine 
unterschiedliche Gebietsbezeichnung die Lesbarkeit der Planzeichnung vereinfacht. 
Gleiches gilt für die räumlich voneinander getrennt gelegenen Gebiete GE 8 und GE 9, 
die sich zudem noch durch unterschiedliche IFSP unterscheiden. Aufgrund der 
räumlichen Trennung der Gebiete GE 8 und GE 9 wird die unterschiedliche 
Gebietsbezeichnung zur besseren Lesbarkeit der Planung und zur Nachvollziehbarkeit der 
Planung in Bezug auf die IFSP beibehalten. Die Trennung der Gebiete GE 5.1 und GE 5.2 
basiert auf der bereits dargestellten Nachvollziehbarkeit der Änderung der IFSP und jetzt 
LEK. Zudem sind nur im Gebiet GE 5.1 die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nach  
§ 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO ausgeschlossen und nicht im Gebiet GE 5.2. Aus den 
aufgeführten Gründen wird die Gebietsbezeichnung der Gebiete beibehalten.  
 
Zu 7. 
Es handelt sich um G+R also um einen Geh- und Radweg. Die Abkürzung wird in der 
Planzeichenerklärung ausgeschrieben.  
 
Zu 8. 
Die Hinweise zu den DIN-Vorschriften wurden in der angegebenen Weise berücksichtigt 
(vgl. hierzu Ziffer I.1.4 und Ziffer I 8.2 der textlichen Festsetzungen im Teil B, Text). Die 
Stadt Schönberg geht zudem davon aus, dass ein Bereithalten der DIN-Vorschriften zur 
Einsichtnahme im Amt Schönberger Land erfolgt.  
 
Zu 9. 
Die Höhenbezugspunkte werden nach Vorgaben der technischen Planung in der 
Planzeichnung ergänzt. Hierbei wird auf den Höhenbezug HN 76 und den Lagebezug 
Gauß-Krüger abgestellt, da dies die Plangrundlage des Ursprungsbebauungsplanes, der  
1. Änderung und auch der 2. Änderung und Ergänzung darstellt. Für eine Umstellung auf 
DHHN 2016 und ETRS 89 wurde eine Datenumwandlung für das Plangebiet für die 
technische Planung erstellt und Ergänzungsmessungen für Teilbereiche vorgenommen.  

 
Nicht zu berücksichtigen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen.  
 
 
 
Zu berücksichtigen.  
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2026-________- Satzung über die 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 012 für das Industrie- und Gewerbegebiet „Sabower Höhe“ in Erweiterung des 
B-Planes Nr. 008 der Stadt Schönberg  

 6 

 
Lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

weiter 9. 
Für die Planstraßen werden die Gradientenhöhen im Höhenbezugssystem DHHN 2016 
berücksichtigt und dargestellt. Da die Plangrundlage des Ursprungsbebauungsplanes und 
der 1. Änderung und des Bebauungsplanes Nr. 008 im Höhenbezugssystem HN76 erstellt 
wurde, werden die Gradientenhöhen zusätzlich noch im Höhenbezugssystem HN 76 
angegeben. Somit erfolgen die Angaben für beide Höhenbezugssysteme. Für die Zwecke 
der Bauleitplanung wird eine Umrechnung von HN auf NHN als ausreichend erachtet. 
Die entsprechenden Umrechnungen wurden berücksichtigt. Die Begründung wird um die 
Umrechnung in das Bezugssystem DHHN 2016 ergänzt. Damit wäre der hinreichenden 
Bestimmtheit des unteren Bezugspunktes aus Sicht der Stadt Schönberg Rechnung 
getragen. Der Bezugspunkt der festgesetzten Richtungssektoren wurde mit den 
Koordinaten ETRS89 seitens des Schallgutachters angeben und wird in das Gauß-Krüger-
System transformiert. Diese Angaben werden im Teil-B Text und in der Begründung 
ergänzt. Die Festsetzung 2.1.2 bezieht sich ausschließlich auf die Höhenfestsetzung im 
Überlagerungsbereich, wie im Teil B, Text geschrieben und entspricht somit den 
Festsetzungen der rechtsverbindlichen 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 008. Die 
Verkehrsflächen sind im Bebauungsplan Nr. 008 bereits realisiert und somit ist der untere 
Bezugspunkt für den Überlagerungsbereich hinreichend bestimmt, da die endausgebaute 
Erschließungsstraße im Bestand vorhanden ist. Die Berücksichtigung, dass die 
Höhenbezugspunkte eindeutig in die Planzeichnung aufzunehmen sind, wird nur für die 
neu zu errichtenden Erschließungsstraßen berücksichtigt, für bestehende 
Erschließungsstraßen im Überlagerungsbereich besteht kein Erfordernis.  
 
Zu 10. 
Die Festsetzung wurde klarstellend auf der Grundlage der Stellungnahme der 
Forstbehörde zum Entwurf getroffen (vgl. Begründung erneuter Entwurf S. 27). Die 
Zuständigkeiten über die Zulassung von Ausnahmen finden sich als nachrichtliche 
Übernahme unter III.2 der textlichen Festsetzungen. Die Begründung wird zusätzlich um 
die detaillierten Zuständigkeiten ergänzt. Die untere Forstbehörde hat das Einvernehmen 
zur 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 012 (Entwurf) hergestellt.  
 
Zu 11. 
Die Hinweise werden zu der bereits bestehenden Begründung ergänzt.  
 
Zu 12. 
Die Abwägung ist vor Satzungsbeschluss zu ergänzen. Hierzu ist die Historie in 
Abstimmung mit dem Amt Schönberger Land aufzubereiten, d.h. welche Maßnahmen 
wurden bereits realisiert und welche sind noch zu realisieren. Zudem ist die 
Realisierbarkeit der externen Ausgleichsmaßnahmen und die Flächenverfügbarkeit zu 
prüfen. Das danach ermittelte Ausgleichsdefizit ist über den Erwerb von Ökopunkten 
auszugleichen. Eine geeignete Vorgabe für die Zuordnung der Ausgleichsmaßnahmen ist 
zu treffen; das Flurstück 497/12 ist in Bezug auf die Reduzierung des 
Kompensationsumfangs, weil keine Baufläche mehr, zu bewerten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen.  
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen.  
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Anlage 1 zum Beschluss 2026-________- Satzung über die 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 012 für das Industrie- und Gewerbegebiet „Sabower Höhe“ in Erweiterung des 
B-Planes Nr. 008 der Stadt Schönberg  

 7 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 12. 
Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wurden nochmals abgestimmt. Es ist eine 
Neuordnung erfolgt. Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wurden der unteren 
Naturschutzbehörde mitgeteilt.  
Die Stadt Schönberg ist den Anforderungen der Behörde nachgekommen und hat die 
entsprechenden Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nochmals überprüft. 
Anstelle der Maßnahmen EM1, EM4, EM5 treten die Verträge über Ökopunkte innerhalb 
der Landschaftszone „Höhenrücken und mecklenburgische Seenplatte“. 
Die Ersatzmaßnahme EM2 bleibt als solche erhalten und wird berücksichtigt. 
Die Ersatzmaßnahme EM3 ist bereits im Zusammenhang mit dem B-Plan Nr. 012 der 
Stadt Schönberg realisiert und angerechnet worden. 
Die entsprechenden Verträge für die Ökopunkte werden der Verfahrensdokumentation 
beigefügt und können bei unserem Termin mit vorgestellt werden. 
Im Zusammenhang mit der Maßnahme EM5 hat sich eine Reduzierung dadurch ergeben, 
dass eine Fläche nicht mehr als Eingriffsfläche zu betrachten ist. Der Anteil gewerblicher 
Flächen reduziert sich durch die Inanspruchnahme für das Planfeststellungsverfahren für 
die Umgehungsstraße. 
Daraus hat sich ergeben, dass der Funktionsverlust und Versiegelung von 54.278 auf 
53.464 qm KFÄ reduziert wurde, somit um 814 qm KFÄ. 
Der Gesamtumfang an Ausgleich und Ersatz ergibt somit 461.564 qm KFÄ. 
Der Ausgleich kann entsprechend gesichert werden. 
Somit entfallen die bisherigen Maßnahmen EM1, EM4 und EM5 und werden durch 
Ökopunkte ersetzt. 
Diese Vorgehensweise wurde durch die Behörde am 20. August 2024 bestätigt. Die 
entsprechenden Ökopunkte wurden gesichert. Die Vereinbarungen für die 
Ökomaßnahmen Holsteintanne-LUP-044 für die Maßnahmen EM1, EM4 und EM5 liegen 
vor und werden der Verfahrensdokumentation beigefügt. 
Sie dienten auch der Grundlage für die Ausnahme von Rodungen vor Vollzug der 
Maßnahme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
Ergänzung in den 
Planunterlagen. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2026-________- Satzung über die 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 012 für das Industrie- und Gewerbegebiet „Sabower Höhe“ in Erweiterung des 
B-Planes Nr. 008 der Stadt Schönberg  

 8 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 13. 
Die LGE hat für die Stadt Schönberg bereits eine Reservierung von 80.461 Ökopunkten 
vorgenommen bzw. befindet sich dazu in Abstimmung. Der tatsächlich erforderliche 
Bedarf und die dafür notwendige vertragliche Sicherung sind vor Satzungsbeschluss 
vorzunehmen. Die Reservierung der Ökopunkte erfolgt aus einem Ökokonto in der 
Landschaftszone „Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte“.  
Die Ökopunkte wurden gesichert. Die Realisierung von Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen ist abgesichert. Zuletzt für die Maßnahmen EM1, EM4 und EM5 mit 
dem Ökokonto Holsteintanne-LUP-044. 
 
Zu 14. 
Die Bezeichnung der Autobahn wird korrigiert.  
 
Zu 15. 
Die Geruchsisoplethe ist in der Planzeichenerklärung und in der Planzeichnung als 
künftig fortfallend gekennzeichnet. Der Hinweis wird berücksichtigt und die 
Geruchsisoplethe wird aus der Planzeichnung und der Planzeichenerklärung entfernt.  
 
Zu 16. 
Die Begründung wird ergänzt, dass eine Zufahrt Erschließung des Baugebietes GE 1.1 
nicht von der Rottensdorfer Straße aufgrund des vorhandenen breitflächigen 
Straßenbegleitgrüns und der vorhandenen Böschungen möglich und vorgesehen ist. Eine 
Erschließung der gewerblichen Bauflächen erfolgt nur über die festgesetzten 
innergebietlichen Plangebietsstraßen. Für das Flurstück 497/12 wird das Zufahrtsverbot 
ausgesetzt, da es nicht für die Gewerbeansiedlung vorgesehen ist. Damit handelt es sich 
nicht um ein gefangenes Grundstück. Es handelt sich um eine Fläche mit einer realisierten 
Ausgleichsmaßnahme. und es kann der Fläche mit Erhaltungsgeboten zugeordnet werden. 
Alternativ besteht die Möglichkeit, die Ausgleichsfläche als nachrichtliche Übernahme 
darzustellen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen.  
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen.   
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Anlage 1 zum Beschluss 2026-________- Satzung über die 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 012 für das Industrie- und Gewerbegebiet „Sabower Höhe“ in Erweiterung des 
B-Planes Nr. 008 der Stadt Schönberg  

 9 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
B 
 
 
Zu 1. 
Der Bereich mit Bodendenkmalen, hier blaue Bodendenkmale, wird innerhalb des 
räumlichen Geltungsbereiches der 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes  
Nr. 012 ausgeweitet. Die ursprünglichen Abgrenzungen werden damit überlagert und 
zurückgenommen. Bekanntgegebene Bodendenkmale außerhalb des räumlichen 
Geltungsbereiches der 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 012 werden 
in diesem Planverfahren zur Kenntnis genommen. Für den Standort wurden unabhängig 
von diesem Planverfahren eine archäologische Voruntersuchung durch das Landesamt für 
Kultur- und Denkmalpflege durchgeführt. Das Ziel bestand darin, den Umfang und die 
Notwendigkeit der Bergungs-und Dokumentationsarbeiten zu bestimmen. Im Vorfeld der 
Bebauung sind Maßnahmen erforderlich, die der Bergung und Dokumentation der noch 
erhaltenen Siedlungsstrukturen dienen. Die Flächen der archäologischen Voruntersuchung 
bleiben geringfügig hinter den bekanntgegebenen Bereichen der Stellungnahme zurück.  
Für die Bergung der Bodendenkmale hat der Erschließungsträger (LGE) dargestellt, dass 
die Bauherren den Eingriff in das Bodendenkmal projektbezogen durchführen können, 
und somit unnötige Kosten einer vollflächigen Sanierung vermieden werden können. Es 
erfolgte eine Abstimmung des Erschließungsträgers (LGE) mit dem Landesamt für Kultur 
und Denkmalpflege, im Ergebnis muss das Bodendenkmal nur dort gesichert werden, wo 
der Eingriff stattfindet. Auch eine Überbauung dieser Flächen ohne Sicherung ist 
möglich. Die Handreichung des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege (Herr Dr. 
Saalow), den Hinweisen zur Bodendenkmalpflege, Schönberg B-Plan Nr. 12, Umgang mit 
Bodendenkmalen, wird der Verfahrensdokumentation beigefügt und ist bei der 
Ausführung von Bauleistungen zu beachten. Damit werden die Bauherren umfassend 
informiert. Es wird auf bestehende Rechtslage hingewiesen, um Verstöße zu vermeiden.  
 
C 
 
Zu 1. 
Die inhaltlichen Belange der Stellungnahme werden nachfolgend behandelt.  
 
 
Zu 2. 
Es werden keine grundsätzlichen Bedenken vorgetragen, da die 
immissionsschutzrechtlichen Belange mittels Festsetzungen hinreichend beachtet wurden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
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Zu 3.1 
Die Stadt Schönberg hat die gebietsübergreifende Gliederung des Bebauungsplanes in der 
Begründung zum Entwurf ausführlich dargelegt. Die gutachterlich bestimmten und 
festgesetzten Emissionskontingente lassen eine wirtschaftliche Nutzung als 
Gewerbegebiet zu. Mit der vorgenommenen Gliederung des Gewerbegebietes sind somit 
Teilflächen vorhanden, die insbesondere nachts Einschränkungen hinzunehmen haben, Es 
sind darüber hinaus auch Teilflächen vorhanden, die unter Berücksichtigung der 
festgesetzten Richtungssektoren uneingeschränkte betriebliche Aktivitäten im 
Tagzeitraum und im Nachtzeitraum zulassen, wenn entsprechende bauliche Maßnahmen 
zusätzlich ergriffen werden. Die Stadt Schönberg als Grundstückseigentümer wird diese 
Aspekte bei zukünftigen Betriebsansiedlungen dann in den Blick nehmen. Dies ist ihr bei 
der Aufstellung der Planung bereits bewusst. Den  
Textvorschlag der Behörde nimmt die Stadt Schönberg in die Begründung mit der 
Änderung auf, dass eine Nachtarbeit bei Emissionskontingenten LEK von weniger als 45 
dB(A)/m² einer umfassenden Prüfung und geeigneter Maßnahmen bedarf. Hier ist eine 
Steuerung der geplanten Betriebsansiedlungen dann geboten, um Fehlinvestitionen wie 
dargestellt zu vermeiden. 
Die Stadt Schönberg sieht es nach intensiver Erörterung als erforderlich an, 
eingeschränkte Gewerbegebiete festzusetzen. Die eingeschränkten Gewerbegebiete 
werden auf den Teilflächen GE5.1, GE5.2 und GE1.1, GE1.2, GE2, GE3 und GE4 
festgesetzt. Es werden anstelle der GE-Gebiete Gebiete als GEe festgesetzt. Hier handelt 
es sich um Bereiche im Übergang zur bebauten Ortslage. 
Die Stadt Schönberg hat sich mit der Empfehlung des Gutachters, dass 
„Emissionskontingente kein abschließender Entscheidungsfaktor über die Gebietsnutzung 
sein sollten. Dies gilt umso mehr, da es große Unterschiede zwischen den 
Schallemissionen auch klassischer Gewerbebetriebe gibt, welche normalerweise nicht in 
eingeschränkten Gewerbegebieten vorkommen. Ein Ausschluss jeglicher Betriebe, welche 
nicht im eingeschränkten Gewerbegebiet anzusiedeln sind, liegt demnach nicht vor. 
Ausschlaggebend ist hier immer das jeweils geplante Betriebskonzept“ beschäftigt. Unter 
Berücksichtigung der Rechtsliteratur ist es jedoch geboten, eingeschränkte 
Gewerbegebiete festzusetzen. 
 
  

 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
Wir haben hier Festsetzung von 
eingeschränkten 
Gewerbegebieten auf Teilflächen 
des Gebietes. 
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Zu 3.2 
Die Stadt Schönberg hat sich mit den Belangen auseinandergesetzt. Eine Stellungnahme 
der Schallgutachter in Bezug auf die Bewertung von Windenergieanlagen und auf das 
Irrelevanzkriterium wurde zusätzlich eingeholt.  
Das beauftragte Gutachterbüro Hoffmann-Leichter teilte am 14.02.2023 zur Bewertung 
des Irrelevanzkriteriums folgendes grundsätzlich mit: „Gemäß Nummer 3.2.1 der TA 
Lärm darf die Genehmigung einer Anlage aufgrund des Schallschutzes nicht verwehrt 
werden, wenn der Immissionsbeitrag der Anlage 6 dB(A) unter den Richtwerten liegt. Die 
Betreiber von Windkraftanlagen nutzen dies regelmäßig dahingehend, dass auch eine 
geringe Anzahl an oftmals nachträglich geplanten WKA als einzelne Anlage gezählt wird, 
für welche eine Genehmigung beantragt werden soll. Oftmals hat man den Fall, dass 
bereits eine Vielzahl an WKA in einem Gebiet bestehen und anschließend vereinzelt 
weitere hinzukommen. Für die Einzelanlagen wird dann jedes Mal nachgewiesen, dass 
der Immissionsbeitrag 6 dB(A) unter dem Richtwert liegt. Je nach Anzahl der 
hinzukommenden WKA kann sich jedoch die Lärmbelastung für die Wohnnutzungen im 
Umfeld merklich erhöhen, da selbst bei einem Immissionsbeitrag von 6 dB(A) unter dem 
Richtwert rechnerisch eben weiterhin ein Immissionsbeitrag besteht, welcher zum   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teilweise zu berücksichtigen. 
Das Irrelevanzkriterium von 10 
dB(A) ist einzuarbeiten. 
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Gesamtlärmpegel beiträgt. Würde z. B. eine WKA bestehen, welche die Richtwerte am 
Immissionsort ausschöpft und eine zweite WKA mit einem Immissionsbeitrag von 6 
dB(A) unter dem Richtwert hinzukommen, würde sich der Lärmpegel am Immissionsort 
um ca. 0,9 dB(A) erhöhen. Bei vielen bestehenden WKA und nur wenigen Anlagen, die 
dazukommen, fällt der Beitrag nicht ganz so deutlich aus. Daher ist schlussendlich die 
Anzahl weiterer, separat genehmigter WKA maßgeblich, wenn es um die resultierende 
Erhöhung der Lärmbelastung geht.   
Der Fall eines Immissionsbeitrags von 10 dB(A) unter dem Richtwert bedeutet nach TA 
Lärm, dass sich der Immissionsort nicht im Einflussbereich der Emissionsquelle befindet. 
Im Fall des gewählten Beispiels der zwei WKA erfolgt dadurch „nur“ eine Erhöhung des 
Lärmpegels um ca. 0,4 dB(A). Bei besonders hoher Bestandsbelastung durch WKA wäre 
es sicherlich erstrebenswert, dass höhere Anforderungen an weitere, nachträglich zu 
genehmigende Anlagen gestellt wird, als eine Unterschreitung der Richtwerte um 6 
dB(A). Jedoch besteht rechtlich von Seiten der Betreiber kein Erfordernis dieses 
Kriterium einzuhalten. Die Nutzung der Irrelevanz von 6 dB(A) unter Richtwert wird 
somit auch von Seiten der Gemeinden nur schwer zu verhindern sein, da diese im 
Genehmigungsrecht fest verankert ist. Inwiefern die Genehmigungsbehörden in 
Situationen reagieren, in welcher sich bereits im Bestand eine deutlich zu hohe 
Lärmbelastung entwickelt hat, kann ich leider nicht beantworten. Es wurden die geplanten 
Windkraftanlagen in Retelsdorf und Rottensdorf, die durch die zuständige Behörde im 
Verfahren bekanntgegeben wurden, gutachterlich zusätzlich betrachtet. Dazu wurde 
folgende gutachterliche Bewertung am 25.10.2023 getroffen: 
Maßgeblich für die Ermittlung der Emissionskontingente des B-Plans Nr. 12 sind die 
Geräuschvorbelastungen an den Immissionsorten Grüner Weg 7, Marienstraße 102 sowie 
Rottensdorfer Straße 22 und 23. Für die geplanten Windenergieanlagen in den 
Gemarkungen Rottensdorf und Retelsdorf ist aufgrund der Entfernung zu diesen 
maßgeblichen Immissionsorten sowie den zu erwartenden näher liegenden 
schutzbedürftigen Nutzungen im Umfeld der Anlagen von keinem relevanten Einfluss auf 
die berechneten Emissionskontingente auszugehen und müssen daher nicht berücksichtigt 
werden. Mögliche Einflüsse auf die Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung 
können lediglich für die Zusatzkontingente im Richtungssektor B entstehen, insofern die 
geplanten Windenergieanlagen relevante Geräuscheinwirkungen an dem hierfür 
maßgeblichen Immissionsort Dorfstraße 2 in Retelsdorf verursachen. Die konkreten 
Auswirkungen der geplanten Windenergieanlagen auf die Geräuschvorbelastung an den 
Nutzungen in Retelsdorf und Rottensdorf lassen sich jedoch derzeit aufgrund fehlender 
Angaben zu den schalltechnischen Eigenschaften der Windenergieanlagen nicht 
abschätzen. Hierzu ist zudem anzumerken, dass die Zusatzkontingente des 
Richtungssektors B mit 19 dB(A) tags und 14 dB(A) nachts ohnehin derart hoch sind, 
dass eine vollständige Ausschöpfung durch zukünftige gewerbliche Betriebe ohne 
gleichzeitige Verursachung von Lärmkonflikten an anderen Immissionsorten nicht zu 
erwarten ist bzw. baulich voraussichtlich nicht erreicht werden kann. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seite 15 von 140



Anlage 1 zum Beschluss 2026-________- Satzung über die 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 012 für das Industrie- und Gewerbegebiet „Sabower Höhe“ in Erweiterung des 
B-Planes Nr. 008 der Stadt Schönberg  

 13 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

Demnach sind selbst im Fall von relevanten Einflüssen auf die Geräuschvorbelastung 
durch die Windenergieanlagen in Retelsdorf und Rottensdorf nicht mit unzulässigen 
Geräuscheinwirkungen bzw. der Schaffung von Lärmkonflikten durch die zukünftigen 
Betriebe innerhalb des B-Plans Nr. 12 auszugehen. Sollte im Rahmen von 
Genehmigungsverfahren die Entstehung von Lärmkonflikten in den betreffenden 
Bereichen von Retelsdorf und Rottensdorf durch das jeweilige Vorhaben befürchtet 
werden, kann durch die zuständige Behörde mit Verweis auf diesen Umstand weiterhin 
ein erneuter Nachweis der schalltechnischen Verträglichkeit unter Berücksichtigung einer 
wohlmöglich geänderten Geräuschvorbelastung gefordert werden.“ 
Für die Bewertung im Aufstellungsverfahren für den Bebauungsplan wurden 
Abstimmungen geführt. Danach ist nach rechtlicher Bewertung das 6 dB(A)-Kriterium 
aufgrund der hohen Anzahl an Anlagen der Geräuschvorbelastung nicht anwendbar. 
(Quelle: Mitteilung des Schallgutachters Büro Hoffmann und Leichter 
Ingenieurgesellschaft mbH vom 28.07.2025). Das Irrelevanzkriterium von 10 dB(A) ist 
die rechtssichere Variante. Für diese Variante sind die Bewertungen vorzunehmen. Im 
Rahmen der gutachterlichen Bewertung werden die Anforderungen berücksichtigt und die 
Lärmemissionskontingente entsprechend angepasst. 
 
Die abschließende Prüfung der Zulässigkeit von weiteren Windenergieanlagen unter 
Berücksichtigung der mit dem Bebauungsplan realisierten Nutzungen, erfolgt stets im 
nachgelagerten Genehmigungsverfahren und kann nicht von sich aus ausgeschlossen 
werden. 
Die gutachterlichen Aussagen werden im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum 
erneuten Beteiligungsverfahren ergänzt. Die Werte entsprechend angepasst. Die 
Präzisierung des Gutachtens wird in Bezug auf die Planauswirkungen berücksichtigt. 
Das Irrelevanzkriterium von 10 dB(A) ist somit zu berücksichtigen und einzuarbeiten. 
 
D 
Zu 1. 
Die inhaltlichen Belange der Stellungnahme werden nachfolgend behandelt.  
 
Zu 2. 
Für den Bereich der ehemaligen Schweinezuchtanlage wurde eine Untersuchung nach 
Bodenschutzverordnung beauftragt und durchgeführt. Im Ergebnis wurde dargestellt, dass 
das untersuchte Material die Anforderungen an die Prüfwerte laut 
Bodenschutzverordnung, Wirkungspfad Boden-Mensch erfüllt. Diese Dokumentation war 
Bestandteil der Beteiligungsunterlagen zum erneuten Entwurf. Die Untersuchung nach 
Bodenschutzverordnung wird der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde zur 
Verfügung gestellt und hierzu um eine ergänzende Stellungnahme gebeten. Die 
ergänzende Stellungnahme ist vor Satzungsbeschluss als Ergänzung der Abwägung zu 
behandeln. Die Unterlagen werden über das Amt Schönberger Land an die Behörde 
versendet. Die ergänzende Stellungnahme der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde 
liegt vor und wird unter Sachpunkt II. 1b behandelt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
Zu berücksichtigen.  
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Zu 3. 
Der Hinweis zu baugenehmigungspflichtigen Anlagen ist in den nachgelagerten 
Verfahren zu berücksichtigen und wird auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 
zur Kenntnis genommen.   
 
Zu 4. 
Die vorhandenen Unterlagen weisen keine Ausdehnungen über die Randbereiche, die sich 
teilweise bereits außerhalb des Plangebietes befinden, aus. Der Hinweis wird als 
Monitoring-Maßnahme berücksichtigt.  
 
Zu 5. 
Die Nichtzuständigkeit wird zur Kenntnis genommen.  
 
Zu 6. 
Rechtsgrundlagen und sonstige Quellen werden zur Kenntnis genommen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
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E  
Zu 1. 
Die inhaltlichen Belange der Stellungnahme werden nachfolgend behandelt.  
 
Zu 2. 
Die Abgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen 
belastet sind, entsprechen den Vorgaben des Abschlussberichtes zur ehemaligen 
Schweinezuchtanlage Stand 04.03.2022 erstellt von ProUmwelt, dem Schadstoffkataster – 
Hinweise zum Rückbau der ehemaligen Schweinezuchtanlage Stand 16.02.2017, 
überarbeitet 07.01.2019 erstellt von ProUmwelt.  
Die Unterlagen waren Bestandteil des Beteiligungsverfahren zum erneuten Entwurf. Die 
Abgrenzung der Flächen entspricht weiterhin der beauftragten Untersuchung nach 
Bodenschutzverordnung. Das Flurstück 497/23 ist gemäß Planzeichnung vollständig als 
Fläche, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind, 
gekennzeichnet. Die ergänzende Stellungnahme der unteren Abfall- und 
Bodenschutzbehörde liegt vor und wird unter Sachpunkt II. 1b behandelt. Die hier 
vorgeschlagenen Festsetzungen sind somit verzichtbar. Hier besteht kein 
Handlungsbedarf. Die westlich gelegenen Randbereiche der Flurstücke 497/7 und 497/24 
werden entsprechend der Stellungnahme der unteren Bodenschutzbehörde als Flächen, 
deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind, gekennzeichnet. 
Aufgrund der vorgesehenen Nutzung als Erschließungsstraße und Gewerbegebietsfläche 
und der Ergebnisse der Untersuchung nach Bodenschutzverordnung, ist für die Stadt 
Schönberg über die Kennzeichnung der Flächen in der Planzeichnung, Teil A hinaus auf 
der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung kein weiterer Handlungsbedarf erkennbar. 
(Dies entspricht auch den Anmerkungen unter Sachpunkt 3 der Stellungnahme).  
 
Zu 3. 
Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 4. 
Die getroffenen Festsetzungen zur Geschossflächenzahl (GFZ) und zur Höhe der 
baulichen Anlagen entsprechen dem Ursprungsbebauungsplan und der 1. Änderung des 
Ursprungsbebauungsplanes. Die Festsetzungen berücksichtigen die gewerbliche 
Umgebungsbebauung und sind somit für den Gewerbestandort in Siedlungsrandlage 
prägend. Die getroffenen und beibehaltenen Höhenfestsetzungen berücksichtigen die 
Auswirkungen auf das Landschaftsbild.  
 
Zu 5.  
Es handelt sich mit der 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes um eine 
Planung mit bestehenden Baurechten. Eine Prüfung von Möglichkeiten der Minderung 
von Bodeneingriffen und der Wiederherstellung von Bodenteilfunktionen ist in der Regel 
mit der Rücknahme von bestehenden Baurechten verbunden, was hier nicht das Ziel der 
Stadt Schönberg ist.  

 
 
 
 
- 
 
 
Zu berücksichtigen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
Nicht zu berücksichtigen.  
 
 
 
 
 
 
 
Nicht zu berücksichtigen.  
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 6.  
Die textlichen Festsetzungen lassen sowohl eine extensive Dachbegrünung als auch die 
Nutzung von Solarenergie (Photovoltaikanlagen) zu. Auf eine zwingende Festsetzung der 
Dachbegrünung wird in Anbetracht der Standortentwicklung verzichtet. Die Realisierung 
einer Dachbegrünung oder der Nutzung regenerativer Energien auf Dachflächen liegt im 
Ermessen des jeweiligen Grundstückseigentümers.  
 
 
Zu 7.  
Die anstehenden Böden sind gemäß Bodengutachten für eine Versickerung nicht geeignet, 
sodass das Oberflächenwasser in die im Gebiet vorhandenen Anlagen – 
Regenwassermulde als Gewässer II. Ordnung und Regenwasserrückhaltebecken – 
abgeleitet werden muss (vgl. Begründung zum erneuten Entwurf Gliederungspunkt 9.3 
und Umweltbericht Gliederungspunkt 4.3.4.) Aus diesen Gründen wurde von der 
Festsetzung - versickerungsfähiges Pflaster zu verwenden – abgesehen. Die Festsetzung 
von Baumanpflanzungen für Mitarbeiterstellplätze hat die Stadt Schönberg geprüft und 
folgt der Anregung.  
NEIN: Aufgrund der festgesetzten GRZ von 0,8 sind zwar ohnehin 20% des jeweiligen 
Gewerbegrundstücks gärtnerisch zu gestalten und somit können dort Anpflanzungen im 
eigenen Ermessen der Grundstückseigentümer erfolgen. Zusätzlich wird eine textliche 
Festsetzung getroffen,  
JA: es wird eine textliche Festsetzung getroffen, dass je 6 Stellplätze ein standortgerechter 
heimischer Laubbaum zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten ist. Es wird folgender 
textlicher Festsetzungsvorschlag getroffen: 
„Bei ebenerdigen Stellplatzanlagen ist je 6 Stellplätze ein standortgerechter Baum gemäß 
nachfolgender Pflanzliste zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang in gleicher 
Qualität zu ersetzen. Je Baumstandort ist ein durchwurzelbarer Raum von mindestens 
16 m³ zu gewährleisten.“ 
Die Baumanpflanzungen sollen keine Ausgleichspflanzungen darstellen. Eine Vorgabe 
von Pflanzqualitäten erfolgt.  sodass keine Pflanzqualitäten vorgegeben werden. Es sollen 
jedoch keine Standorte vorgegeben werden, um eine Variabilität bei der Gestaltung der 
Stellplätze zu gewährleisten. Die Standorte können im nachgelagerten 
Baugenehmigungsverfahren abschließend bestimmt werden. Die Baumanpflanzungen 
sollen die Stellplatzflächen gestalterisch aufwerten und dem Aufheizen dieser Fläche 
entgegenwirken, was sich positiv auf das Kleinklima auswirkt.  

 
 
 
 
 
 
Nicht zu berücksichtigen.  
 
 
 
 
 
 
 
Ergänzung der Abwägung vor 
Satzungsbeschluss mit der 
Entscheidung, ob je 6 Stellplätze 
ein standortgerechter heimischer 
Laubbaum anzupflanzen ist.   
Zu berücksichtigen. 

Seite 19 von 140



Anlage 1 zum Beschluss 2026-________- Satzung über die 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 012 für das Industrie- und Gewerbegebiet „Sabower Höhe“ in Erweiterung des 
B-Planes Nr. 008 der Stadt Schönberg  

 17 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

 
Zu 8. 
Die Hinweise zur Fassadenbegrünung und der Anpflanzung von Gehölzen anstelle von 
Rasenflächen werden zur Kenntnis genommen. Ein zusätzlicher Festsetzungsbedarf 
entsteht nicht. Die Realisierung und Gestaltung liegt im Ermessen der 
Grundstückseigentümer.  
 
 
 
Zu 9. 
Der Stadt Schönberg liegen naturschutzfachliche Ausnahmegenehmigungen zur Rodung 
einer Hecke und zur Überbauung zweier Sölle vor. Ein Soll wurde bereits mit der 
Realisierung der 1. Änderung des Bebauungsplanes überbaut. Die naturschutzrechtlichen 
Ausnahmegenehmigungen wurden bereits mit der Aufstellung des 
Ursprungsbebauungsplanes vor Satzungsbeschluss im Jahr 2006 erteilt und gelten 
weiterhin. Für den Änderungsbereich bestehen verbindliche Baurechte und bauliche 
Nutzungen sind bereits planungsrechtlich zulässig. Zudem liegt diesem Bebauungsplan 
ein Entwässerungskonzept zugrunde, welches umgesetzt werden soll. Eine Neubewertung 
der Ableitung des Niederschlagswassers und die Rücknahme von überbaubaren Flächen 
ist nicht vorgesehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 10. 
Die Rechtsgrundlagen uns sonstigen Quellen werden zur Kenntnis genommen.  

 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
 
 
 
 
 
Nicht zu berücksichtigen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
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F 
Zu 1.  
Die inhaltlichen Belange der Stellungnahme werden nachfolgend behandelt.  
 
Zu 2. 
Die Abwägung ist vor Satzungsbeschluss zu ergänzen. Hierzu ist die Historie in 
Abstimmung mit dem Amt Schönberger Land aufzubereiten, d.h. welche Maßnahmen 
wurden bereits realisiert und welche sind noch zu realisieren. Zudem ist die 
Realisierbarkeit der externen Ausgleichsmaßnahmen und die Flächenverfügbarkeit zu 
prüfen. Das danach ermittelte Ausgleichsdefizit ist über den Erwerb von Ökopunkten 
auszugleichen. Eine geeignete Vorgabe für die Zuordnung der Ausgleichsmaßnahmen ist 
zu treffen; das Flurstück 497/12 ist in Bezug auf die Reduzierung des 
Kompensationsumfangs, weil keine Baufläche mehr, zu bewerten. 
Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wurden nochmals abgestimmt. Es ist eine 
Neuordnung erfolgt. Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wurden der unteren 
Naturschutzbehörde mitgeteilt.  
Die Stadt Schönberg ist den Anforderungen der Behörde nachgekommen und hat die 
entsprechenden Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nochmals überprüft. 
Anstelle der Maßnahmen EM1, EM4, EM5 treten die Verträge über Ökopunkte innerhalb 
der Landschaftszone „Höhenrücken und mecklenburgische Seenplatte“. 
Die Ersatzmaßnahme EM2 bleibt als solche erhalten und wird berücksichtigt. 
Die Ersatzmaßnahme EM3 ist bereits im Zusammenhang mit dem B-Plan Nr. 012 der 
Stadt Schönberg realisiert und angerechnet worden. 
Die entsprechenden Verträge für die Ökopunkte werden der Verfahrensdokumentation 
beigefügt und können bei unserem Termin mit vorgestellt werden. 
Im Zusammenhang mit der Maßnahme EM5 hat sich eine Reduzierung dadurch ergeben, 
dass eine Fläche nicht mehr als Eingriffsfläche zu betrachten ist. Der Anteil gewerblicher 
Flächen reduziert sich durch die Inanspruchnahme für das Planfeststellungsverfahren für 
die Umgehungsstraße. 
Daraus hat sich ergeben, dass der Funktionsverlust und Versiegelung von 54.278 auf 
53.464 qm KFÄ reduziert wurde, somit um 814 qm KFÄ. 
Der Gesamtumfang an Ausgleich und Ersatz ergibt somit 461.564 qm KFÄ. 
Der Ausgleich kann entsprechend gesichert werden. 
Somit entfallen die bisherigen Maßnahmen EM1, EM4 und EM5 und werden durch 
Ökopunkte ersetzt. 
Diese Vorgehensweise wurde durch die Behörde am 20. August 2024 bestätigt. Die 
entsprechenden Ökopunkte wurden gesichert. Die Vereinbarungen für die 
Ökomaßnahmen Holsteintanne-LUP-044 für die Maßnahmen EM1, EM4 und EM5 liegen 
vor und werden der Verfahrensdokumentation beigefügt. 
Sie dienten auch der Grundlage für die Ausnahme von Rodungen vor Vollzug der 
Maßnahme. 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
Ergänzung in den 
Planunterlagen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
Zu 3. 
Die LGE hat für die Stadt Schönberg bereits eine Reservierung von 80.461 Ökopunkten 
vorgenommen bzw. befindet sich dazu in Abstimmung. Der tatsächlich erforderliche 
Bedarf und die dafür notwendige vertragliche Sicherung sind vor Satzungsbeschluss 
vorzunehmen. Die Reservierung der Ökopunkte erfolgt aus einem Ökokonto in der 
Landschaftszone „Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte“.  
Die Ökopunkte wurden gesichert. Die Realisierung von Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen ist abgesichert. Zuletzt für die Maßnahmen EM1, EM4 und EM5 mit 
dem Ökokonto Holsteintanne-LUP-044. 
 
 
 
 
Zu 4. 
Die Ergebnisse und Maßnahmen des artenschutzrechtlichen Fachbeitrages (AFB) werden 
durch die untere Naturschutzbehörde mitgetragen. Die Durchführung der CEF-Maßnahme 
für die Feldlerche ist dabei als vorgezogene Maßnahme vor dem Eingriff in die 
maßgeblichen Habitatbestandteile umzusetzen. Die Regelung zum Lerchenfenster erfolgt 
auf der Gemarkung Schönberg, Flur 1. Hier stehen einem Pächter diverse Flurstücke zur 
Verfügung. Der Pachtvertrag wurde angepasst. Lerchenfenster sind entsprechend zu 
regeln.  Die Anlage der Brachestreifen an der Liebeck wurden durch den 
Artenschutzgutachter als ungeeignet eingeschätzt. Die Realisierung der 
artenschutzrechtlichen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ist mit dem Vollzug 
des Bebauungsplanes nachzuweisen und einzuhalten, um artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG auszuschließen. Die Maßnahmen sind im 
Monitoring zu überwachen.   
 
 
 
Zu 5. 
Die Nichtbetroffenheit von Gebieten gemeinschaftlicher Bedeutung wird zur Kenntnis 
genommen. Es besteht kein Abwägungserfordernis. 
 
 
Zu 6. 
Die Nichtbetroffenheit von Europäischen Vogelschutzgebieten wird zur Kenntnis 
genommen. Es besteht kein Abwägungserfordernis.  

 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
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Zu 7. 
Die Sachverhaltsdarstellung wird zur Kenntnis genommen. Es besteht kein 
Abwägungserfordernis.  
 
 
Zu 8. 
Die allgemeinen Rechtsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
G  
 
Zu 1. 
Die festgesetzten Verkehrsflächen entsprechen den Vorgaben und Abstimmungen des 
technischen Planers. Die dargestellten Straßenquerschnitte tragen keinen 
Festsetzungscharakter und sind im Rahmen der nachgelagerten Erschließungsplanung 
auszuformen. Die festgesetzten Verkehrsflächen werden durch den technischen Planer 
nochmals auf Realisierbarkeit überprüft. Die Wendeanlage am Ende der Planstraße B 
wird entsprechen der RAST durch den technischen Planer vorgegeben und beachtet. Bei 
Erfordernis ist hierzu nochmals die Abstimmung mit der Straßenverkehrsbehörde zu 
führen. Die Abstimmungen mit der Behörde wurden geführt und die in der Planzeichnung 
festgesetzten Straßenverkehrsflächen entsprechen den Abstimmungen des technischen 
Planers mit der zuständigen Genehmigungsbehörde, dem Erschließungsträger (LGE) und 
dem Baulastträger (Stadt Schönberg). Die Straßenverkehrsfläche wird in einer Breite von 
maximal 13,30 m Breite festgesetzt. Der technische Planer hat am 23.02.2023 (E-Mail) 
bestätigt, dass die Gesamtbreite der Verkehrsfläche von 13,50 m bei regelkonformer 
Aufteilung bzw. Unterteilung der öffentlichen Straßenverkehrsfläche ausreichend 
bemessen ist und 13,30 m genügen. Es erfolgt eine empfehlende Darstellung des 
möglichen Straßenquerschnittes in der Begründung. Diese Ausführungen tragen keinen 
Festsetzungscharakter. Die Ausformung der Straßenquerschnitte innerhalb der 
festgesetzten öffentlichen Verkehrsflächen und die Anordnung der Nebenanlagen obliegt 
der Ausführungsplanung und ist im nachgelagerten Verfahren zu entscheiden. 
Mit dem 2. Erneuten Entwurf des Bebauungsplanes werden die Straßenbreiten von 10,30 
m und/ oder 13,30 m festgesetzt. Von der ursprünglichen Festsetzung von 13,50 m wird 
kein Gebrauch gemacht. Mit dieser Vorgehensweise werden die Verkaufsflächen 
maximiert. 

 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen 
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Zu 2. 
Der Hinweis wird in der Begründung ergänzt und ist im Rahmen der Ausführungsplanung zu 
berücksichtigen.  
 
 
 
 
H  
Zu 1. 
Es bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen die 2. Änderung und Ergänzung des 
Bebauungsplanes Nr. 012.  
 
Zu 2. 
Die Einhaltung der textlichen Festsetzungen und damit verbunden die Maßnahmen zum 
Lärmschutz sind im nachgelagerten Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen und zu prüfen und 
bei Erfordernis zu beauflagen. 
 
 
I  
Zu 1. 
Die Stadt Schönberg nimmt zur Kenntnis, dass seitens des Abfallwirtschaftsbetriebes keine 
Bedenken gegen die Bauleitplanung bestehen und eine ordnungsgemäß Abfallentsorgung 
grundsätzlich gegeben ist.  
 
Zu 2. 
Die Hinweise sind im nachgelagerten Baugenehmigungsverfahren auf den privaten Grundstücken 
durch den privaten Grundstückseigentümer zu beachten. Der Bebauungsplan setzt keine 
Begrenzung der Zufahrtsbreiten zu den Gewerbegrundstücken fest.  
 
Zu 3.  
Die gegebenen Hinweise werden auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung zur Kenntnis 
genommen und sind in der nachgelagerten Erschließungsplanung zu berücksichtigen.  

 
 
Zu berücksichtigen.  
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
 
Zu berücksichtigen im 
Vollzug des 
Bebauungsplanes.  
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
 
 
Zu berücksichtigen im 
Vollzug des 
Bebauungsplanes.  
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
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Zu 1. 
Die Inhaltlichen Belange der Stellungnahme werden nachfolgend behandelt. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2.  
Die vorgetragenen Belange wurden bereits in der Begründung zum erneuten Entwurf 
berücksichtigt (vgl. Begründung erneuter Entwurf Gliederungspunkt 9.1 und 
Umweltbericht Gliederungspunkt 4.3.4.). Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
 
Zu 3. 
Die vorgetragenen Belange wurden bereits in der Begründung zum erneuten Entwurf 
berücksichtigt (vgl. Begründung erneuter Entwurf Gliederungspunkt 9.2). Eine 
Abwägung ist nicht erforderlich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Zu 4. 
Die Stadt Schönberg berücksichtigt die Ausführungen in der Begründung und führt aus, 
dass in diesem Fall auf die ansonsten erforderliche Wasserhaushaltsbilanzierung gemäß 
DWA Merkblatt M 102-4 verzichtet wird. 
 
Zu 5. 
Die allgemeinen Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und es wird berücksichtigt, 
dass die Beseitigung des anfallenden Niederschlagswassers im Rahmen der 
Bauleitplanung zu regeln ist. Hierbei stellt die Bauleitplanung auf die Grundsätze der 
Beseitigung des anfallenden Niederschlagswassers ab. Die Ausformung der 
Niederschlagswasserbeseitigung kann dann im nachgelagerten Verfahren der technischen 
Erschließungsplanung erfolgen. 
 
Zu 6.  
Die Sachverhaltsdarstellung wird zur Kenntnis genommen. Der ZVG wurde im 
Planverfahren beteiligt und hat eine Stellungnahme abgegeben (siehe Stellungnahme 
ZVG II.11 dieser Tabelle). 
 
Zu 7. 
Die Sachverhaltsdarstellung wird zur Kenntnis genommen. Die Niederschlagswasser-
beseitigung betrifft nicht das Gebiet GE 2 in der Planzeichnung, sondern die mit 2. 
gekennzeichneten Flächen gemäß Entwässerungskonzept (siehe Bild nachfolgende Seite). 
 
Zu 8. 
Die vertraglichen Regelungen sind umzusetzen. Die Unterhaltungspflicht des Gewässers 
7/4/2B1/B1 besteht bereits. Der WBV wurde im Planverfahren beteiligt und hat eine 
Stellungnahme abgegeben (siehe Stellungnahme WBV II.12 dieser Tabelle). 
 
Zu 9. 
Die Sachverhaltsdarstellung wird zur Kenntnis genommen. Sie entspricht dem 
Entwässerungskonzept. 
 

 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Klarstellung und zur Kenntnis zu 
nehmen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Zu 10. 
Die Ableitung des Oberflächenwassers in dem gemäß Entwässerungskonzept 
vorgegebenen Umfang in das Gewässer II. Ordnung ist in der nachgelagerten 
Erschließungsplanung nachzuweisen. Die Erteilung der Inaussichtstellung der wasser-
rechtlichen Genehmigung ist mit dieser Stellungnahme erfolgt. Die Behörde hat 
mitgeteilt, dass mit dem Entwässerungskonzept zur 2. Änderung für die bestehende bzw. 
erforderliche Gewässerbenutzung bei Beachtung der Hinweise und Anregungen der 
Stellungnahme eine wasserrechtliche Erlaubnis durch die untere Wasserbehörde in 
Aussicht gestellt werden kann. Die Maßnahmen M8 und M9 regeln die Flächen für die 
Niederschlagswasserbeseitigung und deren Ausgestaltung. Es wird klarstellend die 
Zulässigkeit einer teilbefestigten Schotterfläche geregelt und nicht deren zwingende 
Herstellung. Die Größe der festgesetzten Flächen entspricht den Vorgaben der 
technischen Planung. Die Stadt Schönberg geht davon aus, dass die Flächenvorgaben 
geeignet sind, die Anforderungen der Umsetzung der technischen Planung zu erfüllen. 
Die Abstimmung hierzu ist vor Satzungsbeschluss erforderlich. Es wurden durch den 
Projektentwickler (LGE) und den technischen Planer keine Flächenänderungen 
vorgetragen. Die Flächen der Hochwasserschutzmaßnahme sind gemäß Abstimmung vom 
14.07.2022 ausreichend groß bemessen und wurden entsprechend festgesetzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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Bild zu Pkt. 7  
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Zu 11. 
Der Gewässerrandstreifen in einer Breite von 5,00 m beidseits des vorhandenen 
Gewässers II. Ordnung ist zudem als nachrichtliche Übernahme in der Planzeichnung 
berücksichtigt, sodass die lagemäßige Darstellung gegeben ist. Die im Teil B-Text III. Nr. 
3 dargestellten Anforderungen wurden innerhalb des festgesetzten Gewässerrandstreifens 
bereits berücksichtigt. 
 
Zu 12. 
Die aufgeführten Belange sind im Rahmen der nachgelagerten Erschließungsplanung 
abzuarbeiten. Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung ist die ausreichende 
Bemessung der Flächen auf der Grundlage der Vorgaben der technischen Planung 
sicherzustellen. Voraussetzung für die wasserrechtliche Erlaubnis ist ein Fachbeitrag 
Wasser zum Nachweis des Verschlechterungsverbotes, Verbesserungsgebotes und der 
Vereinbarkeit der Einleitung mit den Zielen der Wasserrahmenrichtlinie. Für die 
Anwendung der Wasserrahmenrichtlinie wurde durch das beauftragte Ingenieurbüro eine 
Abstimmung geführt. Die Abstimmung ist mit dem Protokoll vom 18.09.2025 belegt. 
Danach wurde festgestellt, dass für die Einleitstellen in die Gewässer die DWA-M 102-3 
anzuwenden ist. Bei Durchführung der Nachweise und der Relevanzprüfung gemäß 
DWA-M 102-3 ist kein separater Fachbeitrag gemäß Wasserrahmenrichtlinie für die 
Einleitstellen zu führen. Bei Änderungen an den bestehenden Regenrückhaltebecken im 
Gebiet ist für die Einleitstellen in das jeweilige Gewässer ebenfalls die DWA-M 102-3 
anzuwenden. Diese Ausführungen werden hier im Rahmen der Abwägung berücksichtigt. 
Auf die Erstellung eines wasserwirtschaftlichen Fachbeitrages gemäß der 
Wasserrahmenrichtlinie kann somit verzichtet werden. Hier wird das ergänzende 
Protokoll als Abstimmungsprotokoll beigefügt. Das Protokoll vom 18.09.2025 wird den 
Verfahrensdokumenten beigefügt. 
Nach Abstimmung mit den technischen Planern wird der Vorschlag der technischen 
Planer und der LGE im Abwägungsprotokoll und bei der Vorbereitung der 
Plandokumente berücksichtigt. 
Die Niederschlagsentwässerung des Plangebietes der 2. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 12 der Stadt Schönberg ist über mehrere Einleitstellen in verschiedene Vorfluter 
geplant. 
Durch das Plangebiet verläuft das Gewässer II. Ordnung (Nr. 7/4/2/B1/B1), welches als 
Vorflut für den nördlichen Teilbereich dient.  
Die jeweiligen wasserrechtlichen Erlaubnisse für die notwendigen Einleitstellen in das 
Gewässer Nr. 7/4/2/B1/B1 sind im Rahmen der technischen Planung zu erwirken.  
(Hinweis: Bisher liegen hierfür nach unserem Kenntnisstand keine Genehmigungen für 
Einleitstellen aus dem Plangebiet vor, da keine Einleitstellen vorhandenen sind.) 
Weiterhin werden Teilbereiche über vorhandene Regenrückhaltebecken abgeleitet: 
Der östliche Teilbereich sowie ein Notabschlag aus dem nördlichen Bereich entwässern 
über das bestehende Regenrückhaltebecken C9023R5079 (Becken an der Marienstraße, 
Nummer vom ZVG). Das Becken leitet im weiteren Verlauf in das Gewässer Nr. 
7/4/2/B1/B1 ab. 

 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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Sofern das Ableitziel des Beckens und / oder dessen Kontur verändert werden, sind 
hierfür entsprechende Änderungen an den bestehenden Genehmigungen im Rahmen der 
technischen Planung zu erwirken. 
Der südliche Teilbereich entwässert über das bestehende Regenrückhaltebecken 
C9042R5048 (Becken im Süden des Plangebietes, Nummer vom ZVG). Das Becken leitet 
im weiteren Verlauf in das Gewässer Liebeck ab. 
Sofern das Ableitziel des Beckens und / oder dessen Kontur verändert werden, sind 
hierfür entsprechende Änderungen an den bestehenden Genehmigungen im Rahmen der 
technischen Planung zu erwirken. 
Danach wird die Regelung auf das technische Genehmigungsverfahren verlagert. 
 
Zu 13. 
Zum Schutz von Grundwasser und Boden wird hierzu folgende textliche Festsetzung 
getroffen: „Dachflächen aus unbeschichteten Metallen von Kupfer, Zink und Blei sind 
unzulässig.“ Unabhängig davon wird davon ausgegangen, dass Kleinmaterial für die 
Dachmontage aus Kupfer, Blei und Zink zulässig sind. 
Die Festsetzung von Verwendungsverboten für bestimmte Dachdeckungsmaterialien dient 
i.d.R. dem allgemeinen Boden- und Gewässerschutz. Die Vermeidung von Einträgen in 
das Grundwasser kann im nachgelagerten Baugenehmigungsverfahren in Anwendung des 
Merkblattes DWA M 153 beauflagt werden. Als Anstoßwirkung entscheidet die Stadt 
Schönberg einen Hinweis ohne Normcharakter in den Teil B Text aufzunehmen. 
 
Zu 14. 
Die Inaussichtstellung der wasserrechtlichen Erlaubnis wird zur Kenntnis genommen. Die 
Ausformung der erforderlichen Gewässerbenutzung erfolgt im Rahmen der 
nachgelagerten Erschließungsplanung. 
 
Zu 15. 
Die allgemeinen Hinweise zum Gewässerschutz werden als Hinweise berücksichtigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
Teilweise zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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Zu 16. 
Der allgemeine Hinweis ist im Vollzug des Bebauungsplanes zu berücksichtigen und wird 
auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 17. 
Das im Plangebiet vorhandene Gewässer II. Ordnung ist in den Planunterlagen 
vollumfänglich berücksichtigt. Der einzuhaltende Gewässerrandstreifen von 5,00 m ist in 
der Planzeichnung sowohl für die verrohrten Abschnitte als auch für den offenen Graben 
dargestellt. Innerhalb des zu berücksichtigenden Gewässerrandstreifens von 5,00 m ist am 
südlichen Rand noch eine mindestens eine 3,00 m breite und teilbefestigte Fläche 
(Schotterrasen) herzustellen. Damit wird innerhalb des 5,00 m Gewässerrandstreifens die 
Erreichbarkeit des Gewässers II. Ordnung zu Zwecken der Unterhaltung gesichert. Das ist 
nicht die Reduzierung des Gewässerrandstreifens von 5,00 m auf 3,00 m, sondern die 
Sicherung der Erreichbarkeit des Gewässers II. Ordnung. 
 
 
Zu 18. 
Die Stadt nimmt zur Kenntnis, dass die Lage des Gewässers II. Ordnung berücksichtigt 
wurde. 
 
Zu 19. 
Die allgemeinen Rechtsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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zu 1. 
Der Abschlussbericht Nr. 321216, ehemalige Schweinezuchtanlage Schönberg, Pro 
Umwelt vom 04.03.2022 mit den dazugehörigen Anlagen war Gegenstand der Unterlagen 
zur erneuten Offenlage und zur erneuten Beteiligung der Behörden. Der 
Untersuchungsbefund Nr. 420495-420504.1 Heidenlabor vom 05.09.2022 mit 
Probeneingang vom 12.08.2022 bestätigte die Aussagen des Abschlussberichts und wurde 
zur Stellungnahme nachgereicht. 
 
zu 2. 
Die Stadt Schönberg nimmt die Klarstellungen zur Stellungnahme vom 06.10.2022 zur 
Kenntnis. Weitere Anforderungen ergeben sich nicht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Klarstellung. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Allgemeine Grundlagen werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
Zu 2. 
Die Sachverhaltsdarstellungen wurden zur Kenntnis genommen. Dem Entwicklungsgebot 
gemäß § 8 Abs. 2 BauGB wurde Rechnung getragen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3. 
Die raumordnerische Bewertung und das Bewertungsergebnis werden in der Begründung 
ergänzt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4. 
Der Hinweis wird berücksichtigt. Eine wesentliche Änderung der Beurteilungsgrundlagen 
ist nicht vorgesehen. Es besteht kein Abwägungserfordernis.  
 
Zu 5. 
Der Hinweis wird nach Abschluss des Planverfahrens erfüllt.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
 
- 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

 
 
1. Landwirtschaft/EU-Förderangelegenheiten  
 
Zu 1. 
Es handelt sich bei dieser Planung um eine Änderung und Ergänzung eines 
rechtsverbindlichen Bebauungsplanes. Für den Änderungsbereich bestehen bereits 
verbindliche Baurechte und die baulichen Nutzungen sind bereits planungsrechtlich 
zulässig (vgl. Begründung-Umweltbericht zum erneuten Entwurf, Ausführungen zum 
Schutz Fläche und Boden). Lediglich für die Fläche der ehemaligen und rückgebauten 
Schweinezuchtanlage bestehen keine verbindlichen Baurechte. Zur Sicherung der 
städtebaulichen Zielsetzungen u.a. für eine verbesserten Erschließung und zur 
Arrondierung des Gewerbestandortes wurde diese Fläche mit in den Plangeltungsbereich 
einbezogen. Hierbei wird jedoch keine landwirtschaftliche Nutzfläche in Anspruch 
genommen.  
 
Zu 2. 
Die Überprüfung der Realisierbarkeit der Ersatzmaßnahme E2 erfolgt bis zum 
Satzungsbeschluss. 
Die Stadt Schönberg hat die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen überprüft. Dies ist durch 
Anschreiben vom 30.05.2024 und durch Bestätigung der unteren Naturschutzbehörde 
vom 20.08.2024 erfolgt. 
Die Ersatzmaßnahme E2 als geplante Extensivierung auf einer Fläche von 1,6 ha ist 
weiterhin vorgesehen.  
 
Zu 3. 
Der Bebauungsplan trifft keine einschränkenden Festsetzungen zu Photovoltaikanlagen 
auf Dachflächen, sodass deren Installation uneingeschränkt zulässig ist. Die textlichen 
Festsetzungen lassen die Nutzung von erneuerbaren Energien grundsätzlich zu und 
schränken diese nicht ein. Die Anlagen zur Erzeugung von Strom und Wärme aus 
erneuerbaren Energien sind als Nebenanlage gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO zulässig, daher 
besteht kein zwingender Regelungsbedarf. 
 
Zu 4. 
Weitere Hinweise und Bedenken werden nicht geäußert.  
 
 
2. Integrierte ländliche Entwicklung  
 
Zu 1. 
Er werden keine Bedenken und Anregungen mitgeteilt. Ein Abwägungserfordernis besteht 
nicht.  

 
 
 
 
 
Klarstellung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. Die 
Ersatzmaßnahme E2 wird 
entsprechend durchgeführt. 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.   
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
3. Abteilung Naturschutz, Wasser und Boden  
 
Zu 1. 
Die Nichtbetroffenheit wird zur Kenntnis genommen. Die zuständige untere 
Naturschutzbehörde wurde im Verfahren beteiligt und hat eine Stellungnahme abgegeben.  
 
Zu 2. 
Die Nichtbetroffenheit sowie, dass keine wasserwirtschaftlichen Bedenken gegen das 
Vorhaben bestehen, wird zur Kenntnis genommen.  
 
Zu 3. 
Die Zuständigkeiten wurden beachtet. Die zuständige untere Bodenschutzbehörde wurde 
im Verfahren beteiligt.  
 
Zu 4. 
Der Hinweis wurde in den Planunterlagen berücksichtigt.  
 
 
4. Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft  
 
Zu 1. 
Die in der Begründung zum erneuten Entwurf dargestellte Bestandssituation, welche 
aufgrund der Stellungahme des StALU vom 10.06.2022 dargestellt wurde, entspricht 
nicht mehr der tatsächlichen Bestandssituation. Nach Anfrage an die zuständige Behörde 
wird in einem anderen Bauleitplanverfahren in der Stadt Schönberg dem Amt 
Schönberger Land am 10.11.2022 mitgeteilt, dass die WKA der Betreiber Kollorz und 
Kleist im Zuge der Errichtung weiterer Anlagen Repowering in dem Gebiet stillgelegt und 
zurückgebaut wurden. Diese Anlagen werden nicht mehr als Bestand berücksichtigt. Die 
Stellungnahme wird der Abwägungsdokumentation als III.3a zur Vollständigkeit 
beigefügt.  
 
Zu 2. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, da das immissionsschutzrechtliche 
Genehmigungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist.   
Die Stadt Schönberg hat für die im Genehmigungsverfahren befindlichen Anlagen das 
gemeindliche Einvernehmen versagt. 
Die Regelung zu Windenergieanlagen und deren Beachtung im Genehmigungsverfahren 
erfolgt außerhalb und unabhängig von dem Bauleitplanverfahren. 
Unter Berücksichtigung der Vorbelastungen wurden die gutachterlichen Überprüfungen 
durchgeführt. Das Gutachten wird der Dokumentation beigefügt. 

 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
 
- 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
 
 
 
Klarstellung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teilweise zu berücksichtigen. 
Die Anforderungen werden zur 
Kenntnis genommen. Die 
Begründung wird ergänzt. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Die Bestandsänderung wird in beiden Planverfahren berücksichtigt. Es handelt sich 
hierbei um die die 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 012 für das 
Industrie- und Gewerbegebiet „Sabower Höhe“ in Erweiterung des B-Planes Nr. 008 der 
Stadt Schönberg und die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14.1 – 2. Teil für das 
Wohngebiet „Wohnpark am Bünsdorfer Weg“ der Stadt Schönberg.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Die Betroffenheiten nach Energiewirtschaftsgesetz werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass für den räumlichen Geltungsbereich keine 
Bergbauberechtigungen oder Anträge auf Erteilung von Bergbauberechtigungen 
vorliegen.  
 
Zu 3. 
Die Travenetz GmbH wurde im Planverfahren beteiligt. Betroffene und zu 
berücksichtigende Leitungsbestände wurden nicht bekannt gegeben. (siehe Stellungnahme 
Travenetz GmbH II.17 dieser Tabelle). Die Travenetz GmbH wird nochmals zu 
betriebenen Leitungen angefragt. 
 
Zu 4. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine weiteren Einwände oder ergänzende 
Anregungen vorgebracht werden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Die Stadt Schönberg nimmt zur Kenntnis, dass das LUNG zu den Planunterlagen keine 
Stellungnahme abgibt.  
 
Zu 2. 
Der Hinweis wird beachtet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
 
- 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Die Zuständigkeiten werden zur Kenntnis genommen.  
 
Zu 2. 
Die Begründung wird ergänzt, dass sich im Plangeltungsbereich 
Telekommunikationsanlagen der Telekom befinden. Der bekanntgegebene 
Leitungsbestand wird als vermutlicher Verlauf in der Planzeichnung dargestellt.  
 
Zu 3 
Die allgemeinen Hinweise sind in den nachgelagerten Verfahren zu beachten.  
 
Zu 4. 
Die Anforderungen sind im Rahmen der nachgelagerten Erschließungsplanung zu 
berücksichtigen. Die für die Erschließung vorgesehenen Verkehrsflächen wurden durch 
den technischen Planer so bemessen und für den Bebauungsplan vorgesehen, dass sich die 
Leitungen im öffentlichen Bauraum befinden.  
 
Zu 5. 
Die Hinweise betreffen die nachgelagerte Erschließungsplanung sowie die Umsetzung der 
Planung. Die Telekom ist in der weiterführenden Planung zu beteiligen. Die Belange 
betreffen die Umsetzung der Planung und werden auf der Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung zur Kenntnis genommen. Allgemeine Ausführungen sind bereits 
Gegenstand der Begründung.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
Zu berücksichtigen.  
 
 
 
 
 Zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
Zu berücksichtigen.  
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 6. 
Die Anlagen werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Die Nichtbetroffenheit wird zur Kenntnis genommen. Es werden keine Einwände 
vorgetragen. Ein Abwägungserfordernis besteht nicht.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1- 
Die Stadt nimmt zur Kenntnis, dass den Planunterlagen mit Planungsstand 28.06.2022 auf 
der Grundlage der gültigen Satzung des ZVG die grundsätzliche Zustimmung gegeben 
wird.  
 
Zu 2. 
Die Sachverhaltsdarstellung wird zur Kenntnis genommen.  
 
Zu 3. 
Die allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Zu 4. 
Mit der vorliegenden Angebotsplanung ist eine Parzellierung des Plangebietes nicht 
erforderlich, sodass die Grundstücksanschlüsse erst auf Antrag des 
Grundstückseigentümers vorgesehen werden können. Die Begründung wird ergänzt. 
 
Zu 5. 
Der Hinweis wird auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung zur Kenntnis 
genommen.  
 
Zu 6. 
Die Anforderungen sind im Rahmen der nachgelagerten Erschließungsplanung zu 
berücksichtigen. Die für die Erschließung vorgesehenen Verkehrsflächen wurden durch 
den technischen Planer so bemessen und entsprechend im Bebauungsplan vorgesehen, 
dass sich die Leitungen im öffentlichen Bauraum befinden.  
 
Zu 7. 
Die Hinweise sind im nachgelagerten Verfahren der zu beachten und werden auf der 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung zur Kenntnis genommen.  
 
Zu 8. 
Der Hinweis wird auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung zur Kenntnis 
genommen. Eine Beachtung erfolgt im Rahmen der Erschließungsplanung.  
 
Zu 9. 
Die Hinweise sind im Vollzug des Bebauungsplanes zu berücksichtigen.  
 
Zu 10. 
Sicherung der Entsorgung des Schmutzwassers über die Erweiterung der 
Leitungsbestände des ZVG wurde im Sachpunkt 3 bekanntgegeben. Somit geht die Stadt 
Schönberg von der Umsetzbarkeit der Planung aus. Die Belange der Ausführung werden 
auf die Ebene der nachgelagerten Erschließungsplanung verschoben.  

 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen.  
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
 
Zu berücksichtigen.  
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
Zu berücksichtigen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
Zu 11. 
Der Ableitung des anfallenden Niederschlagswassers liegt das Entwässerungskonzept des 
technischen Planers mit Stand vom 10/2014 zugrunde und soll umgesetzt werden. 
Entgegenstehende Belange wurden nicht vorgebracht. Die Stellungnahme der unteren 
Wasserbehörde liegt mit Datum vom 10.02.2023 vor und beinhaltet eine 
Inaussichtstellung der Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis.  
 
Zu 12. 
Die anstehenden Böden sind gemäß Bodengutachten für eine Versickerung nicht geeignet, 
sodass das Oberflächenwasser in die im Gebiet vorhandenen Anlagen – 
Regenwassermulde als Gewässer II. Ordnung und Regenwasserrückhaltebecken – 
abgeleitet werden muss (vgl. Begründung zum erneuten Entwurf Gliederungspunkt 9.3 
und Umweltbericht Gliederungspunkt 4.3.4.). Dementsprechend sind die Leitungen zur 
Ableitung des Oberflächenwassers und die entsprechenden Grundstücksanschlüsse 
herzustellen. Die Belange der Ausführung werden auf die Ebene der nachgelagerten 
Erschließungsplanung verschoben.  
 
Zu 13. 
Die hierzu erforderlichen Abstimmungen sind derart zu führen, dass zum Zeitpunkt des 
Satzungsbeschlusses die Stadt Schönberg von einer grundsätzlichen Realisierbarkeit der 
Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers aus dem Plangebiet ausgehen kann. Die 
Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis wurde mit der Stellungnahme der unteren 
Wasserbehörde vom 10.02.2023 in Aussicht gestellt. (siehe Stellungnahme untere 
Wasserbehörde II 1a dieser Tabelle). Die entsprechenden Modalitäten für die Einholung 
der wasserrechtlichen Erlaubnis wurden mit der unteren Wasserbehörde abgestimmt. Dies 
ist maßgeblich auch in der Bewertung der Stellungnahme (untere Wasserbehörde II.1a 
dieser Tabelle) enthalten. Danach fand auch eine intensive Auseinandersetzung mit den 
Nachweisen zur Wasserrahmenrichtlinie bzw. dem Verzicht statt. Die entsprechenden 
technischen Regelungen erfolgen außerhalb und unabhängig von der Bauleitplanung. 
 
Zu 14. 
Die Möglichkeiten der Löschwasserbereitstellung zur Sicherung des Grundschutzes in 
dem Gewerbegebiet sind in der Begründung zum erneuten Entwurf, Gliederungspunkt 9.4 
beschrieben. Sofern für die Löschwasserbereitstellung für den Grundschutz auf das 
zentrale Trinkwassernetz weiter zurückgegriffen werden muss, erfolgt die Abstimmung 
mit dem ZVG. Der vorhandene Hydrantenstandort wird in die Planzeichnung 
nachrichtlich übernommen. In Auswertung der Stellungnahme des Fachdienstes IV 
Bauen- und Gemeindeentwicklung des Amtes Schönberger Land bedarf es für den 
Gewerbestandort eines gesamtheitlichen Löschwasserkonzeptes. Dieses wäre vor 
Satzungsbeschluss vorzulegen. Das Löschwasserkonzept wurde abgestimmt. Die 
Ausformung und Realisierung kann im Rahmen der nachgelagerten Erschließungsplanung 
erfolgen.  

 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen.  
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Anlage ZVG 
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Anlage ZVG 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Die Stadt Schönberg nimmt zur Kenntnis, dass der Wasser- und Bodenverband keine 
grundsätzlichen Bedenken mitteilt.  
 
Zu 2. 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
Zu 3.  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die untere Wasserbehörde wurde im 
Planverfahren beteiligt.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.   
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die WEMAG hat der LGE M-V mbH 
mitgeteilt, dass die 110 KV-Trasse Schwerin-Görries/ Schönberg neu gebaut werden 
muss. Nach Kenntnisstand ist ein Planungsbüro gebunden. Durch die Stadt Schönberg 
würde sich ein konkreter Umlegungsbedarf nur ergeben, wenn ein konkreter Investor dies 
erfordert. Möglichkeiten zur Verlegung der Leitungen können im weiteren 
Planaufstellungsverfahren abgestimmt werden. Die Verlegung von Netzanlagen der 
WEMAG-Netz GmbH ist vorgesehen und in den Planunterlagen bereits berücksichtigt. 
Die Umverlegung ist Planungsziel und kann im Vollzug des Bebauungsplanes geregelt 
werden. Die Beauftragung der Umverlegung des Mastes 148 wird im Bedarfsfall durch 
die Stadt Schönberg oder vertreten durch den Erschließungsträger LGE M-V mbH 
erfolgen. 
 
Zu 2. 
Die allgemeinen Hinweise sind in den nachgelagerten Verfahren im Vollzug des 
Bebauungsplanes zu beachten.  
 
Zu 3. 
Der Bestandsplan war nicht Gegenstand der Stellungnahme und wurde im Schreiben vom 
08.02.2023 durch das Amt Schönberger Land abgefordert. Die ergänzende Stellungnahme 
wird unter Sachpunkt II. 13a behandelt.   
 
Zu 4. 
Die allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Ein Abwägungserfordernis 
besteht nicht.  
 
Zu 5. 
Es wurden weitere Versorgungsträger im Planverfahren beteiligt. Der Hinweis wurde 
berücksichtigt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
 
Zu berücksichtigen.  
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Die abgeforderte Leitungsauskunft mit den überreichten Bestandsplänen wird zur 
Kenntnis genommen. Entgegenstehende Belange hinsichtlich des Leitungsbestandes in 
den Planunterlagen werden nicht bekanntgegeben.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
zu 1. 
Es sind keine Leitungsbestände oder Anlagen der Hanse Gas GmbH im Plangebiet 
vorhanden oder geplant. Abwägungsbeachtliche Belange werden nicht bekanntgegeben. 
 
zu 2. 
Andere Versorgungsträger und die Travenetz GmbH werden im Planverfahren beteiligt. 
Entgegenstehende Belange wurden nicht bekanntgegeben. 

 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Ein Abwägungserfordernis besteht 
nicht.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Die Hinweise betreffen die nachgelagerte Erschließungsplanung und sind dort zu 
berücksichtigen. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Der in der Anlage bekanntgegebene gesetzlich geschützte Festpunkt befindet sich 
außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches der 2. Änderung und Ergänzung des 
Bebauungsplanes Nr. 012. Es handelt sich gemäß Anlage um einen Höhenfestpunkt 
(Mauerbolzen) an einem Gebäude außerhalb des Plangebietes.  
 
Zu 2. 
Die allgemeinen Hinweise und die gesetzlichen Grundlagen werden zur Kenntnis 
genommen. Ein Abwägungserfordernis besteht nicht.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3. 
Der zuständige Landkreis Nordwestmecklenburg wurde im Verfahren beteiligt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Die Nichtbetroffenheit und die allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Ein Abwägungserfordernis besteht nicht.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2. 
Die Darstellung der externen Ausgleichsflächen und des Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes sind in den beigefügten Karten korrekt. Eine Abwägung ist nicht 
erforderlich.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3. 
Es werden keine Betroffenheiten bekanntgegeben und keine Einwände gegen die Planung 
vorgetragen.  
 
Zu 4. 
Die formalen Hinweise auf die Änderung des Plangeltungsbereiches und auf den 
Planvollzug werden zur Kenntnis genommen.   
 
Zu 5. 
Es wurden im Planverfahren weitere Anlagenbetreiber beteiligt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Die ermittelten zuständigen Teilnehmer sind beteiligt.  
 
 
 
 
 
 
Zu 2. 
Die formalen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht 
erforderlich.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen.  
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Die beigefügte Stellungnahme wird unter Sachpunkt II. 19c dieser Abwägung behandelt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2. 
Die formalen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht 
erforderlich.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Die Nichtbetroffenheit der BayWa r.e. wird zur Kenntnis genommen. Es handelt sich bei 
der geprüften Fläche um die Fläche der externen Ersatzmaßnahme E1. Leitungsverläufe 
werden nicht dargestellt. Ein Abwägungserfordernis besteht nicht.  
 
 
Zu 2. 
Der formale Hinweis wird bei einer Änderung oder Erweiterung der Fläche 
berücksichtigt. Derzeit besteht kein Erfordernis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
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Übersichtsplan  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.  
Der ermittelte zuständige Teilnehmer wird beteiligt.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2. 
Die formalen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht 
erforderlich.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Der ermittelte zuständige Teilnehmer wird beteiligt. Die beigefügte Stellungnahme wird 
unter Sachpunkt II. 19f behandelt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2. 
Die formalen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht 
erforderlich.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.  
Die Betroffenheit der BayWa r.e. wird berücksichtigt. Die bekanntgegebenen 
Leitungsbestände werden in ihrem vermutlichen Verlauf in der Planzeichnung dargestellt.   
Die Leitungsverläufe befinden sich überwiegend außerhalb des räumlichen 
Geltungsbereiches der 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes und sowie 
innerhalb des Plangebietes in den bereits vorhandenen Straßenverkehrsflächen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen.  
 

Seite 88 von 140



Anlage 1 zum Beschluss 2026-________- Satzung über die 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 012 für das Industrie- und Gewerbegebiet „Sabower Höhe“ in Erweiterung des 
B-Planes Nr. 008 der Stadt Schönberg  

 86 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2. 
Die Stadt Schönberg nimmt zur Kenntnis, dass gegen die Ausführung der Maßnahmen, 
also gegen die Umsetzung des Bebauungsplanes keine grundsätzlichen Bedenken 
bestehen, wenn die bekanntgegebenen Auflagen eingehalten werden.  
 
Zu 3. 
Die Auflagen sind bei der Realisierung des Bebauungsplanes zu berücksichtigen. Die 
Einhaltung der Auflagen betrifft den Vollzug der Planung.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
 
 
Zu berücksichtigen.  
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Lageplan Kabeltrasse  
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Lageplan mit der Querungsstelle  
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Übersichtsplan 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Der ermittelte zuständige Teilnehmer wird beteiligt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2. 
Die formalen Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht 
erforderlich.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Die beigefügte Stellungnahme wird unter Sachpunkt II. 19i dieser Abwägung behandelt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2. 
Die formalen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht 
erforderlich.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Die Nichtbetroffenheit der BayWa r.e. wird zur Kenntnis genommen. Es handelt sich bei 
der geprüften Fläche um die Fläche der externen Ersatzmaßnahme E4 Leitungsverläufe 
werden nicht dargestellt. Ein Abwägungserfordernis besteht nicht.  
 
Zu 2. 
Der formale Hinweis wird bei einer Änderung oder Erweiterung der Fläche 
berücksichtigt. Derzeit besteht kein Erfordernis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
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Übersichtsplan  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stadt Schönberg berücksichtigt die Fläche entsprechend den Zielsetzungen der 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben als Ausgleichs- und Ersatzmaßmaßnahm und setzt 
die Fläche als Fläche mit Erhaltungsgeboten fest, da das Feldgehölz ausweislich der 
Stellungnahme zu erhalten ist. Der Grundstückseigentümer hat dafür Sorge zu tragen, 
dass durch entsprechende Pflegemaßnahmen der Charakter des Feldgehölzes erhalten 
bleibt und einer Waldentwicklung somit entgegengewirkt wird. Dies wird dem 
Grundstückseigentümer in einem gesonderten Schreiben durch das Amt Schönberger 
Land unabhängig von der Abwägungsmitteilung mitgeteilt. Damit wird der konkreten 
Anforderung Nachdruck verliehen. Die Belange des Grundstückseigentümers werden 
berücksichtigt und der Grundstückseigentümer wird entsprechend zu dieser 
Abwägungsentscheidung nochmals zur Stellungnahme aufgefordert. Die 
Betroffenenbeteiligung gemäß § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB ist mit Schreiben vom 
12.09.2023 durch das Amt Schönberger Land erfolgt. Die Stellungnahme wird in Anlage 
2 dieses Abwägungsbeschlusses behandelt. 
 
Hier werden einige Ausführungen getroffen, die im Weiteren dann zu klären sind, um die 
Ausgleichs- und Ersatzthematik abschließend zu klären und die Ausgleichs- und 
Ersatzflächen abschließend zu regeln.   
 
Historie der Planung:    
 
497/12   Ursprungsplan  
- Das Flurstück war im Ursprungsplan GE-Gebiet und Straßenverkehrsfläche.  
- Im GOP war es dargestellt als GE 1 + Vorgartenbereich + Straßenverkehrsfläche.  
 
497/12    1. Änderung  
Für das Flurstück 497/12 keine Änderung zum Ursprungsplan. 
 
497/12    2. Änderung und Ergänzung  
Flurstück 497/12 ist jetzt Gewerbegebietsfläche und teilweise im Waldabstand. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Die forstrechtliche Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. Ein 
Abwägungserfordernis besteht nicht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  

Seite 101 von 140



Anlage 1 zum Beschluss 2026-________- Satzung über die 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 012 für das Industrie- und Gewerbegebiet „Sabower Höhe“ in Erweiterung des 
B-Planes Nr. 008 der Stadt Schönberg  

 99 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zu 2. 
Die Begründung zu der forstrechtlichen Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. Die 
forstrechtlichen Belange werden in den Planunterlagen berücksichtigt.  
 
Zu 3. 
Die abschließende Regelung der externen Ausgleichsmaßnahmen ist noch nicht erfolgt. 
Es besteht hinsichtlich der Maßnahmen und deren Umsetzbarkeit noch 
Abstimmungsbedarf.  
Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wurden final geregelt. Anstelle der externen 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen EM4, EM5 und EM1 treten Maßnahmen als 
Ökokontomaßnahmen nach Ökokonto Holsteintanne LUP-044. 
 
Zu 4. 
Die Herstellung des Einvernehmens wird zur Kenntnis genommen. Es ist keine 
Abwägung erforderlich.  

 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. Die 
Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen wurden final 
abgestimmt. 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Die Hinweise zu den Zuständigkeiten werden zur Kenntnis genommen.  
 
Zu 2. 
Der Landkreis Nordwestmecklenburg als örtlich zuständige Behörde wurde beteiligt. Eine 
Stellungnahme wurde nicht abgegeben.  
 
Zu 3. 
Die allgemeinen Hinweise sind mit Realisierung der Planung in den nachgelagerten 
Genehmigungsverfahren zu berücksichtigen.  
 
Zu 4. 
Der Hinweis zur Kampfmittelauskunft ist als Hinweis in den Planunterlagen 
berücksichtigt.  
Das Amt Schönberger Land hat bereits einen Antrag auf Kampfmittelbelastungsauskunft 
am 30.11.2023 gestellt. In Beantwortung der Anfrage wurde mitgeteilt, dass dem 
Kampfmittelkataster des Landes derzeit keine Anhaltspunkte auf latente 
Kampfmittelgefahren zu entnehmen sind und gegen die Ausführung der Bauarbeiten 
keine Bedenken bestehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es werden keine Bedenken und Einwände mitgeteilt. Eine Abwägung ist nicht 
erforderlich.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Die allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Belange der Bundeswehr 
werden nicht beeinträchtigt. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Die Befürwortung der Planung wird zur Kenntnis genommen. Es bestehen keine 
Einwände. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es bestehen keine Bedenken und öffentliche Belange der DB AG werden nicht berührt.  
 
 
 
Zu 2. 
Die allgemeinen und formalen Hinweise werden nachfolgen behandelt.  
 
Die Bahnstrecke Lübeck-Bad Kleinen [1122] befindet sich in ca. 130 m Entfernung von 
dem räumlichen Geltungsbereich der 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes 
Nr. 012. Eine Überprüfung der Eigentumsverhältnisse ist explizit für diese Abwägung 
durch das Amt Schönberger Land am 28.03.2023 erfolgt. Im Plangebiet der 2. Änderung 
und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 012 für das Industrie- und Gewerbegebiet 
„Sabower Höhe“ in Erweiterung des B-Planes Nr. 008 der Stadt Schönberg befinden sich 
keine Flächen der DB Netz AG. 

Dem Bebauungsplan liegt eine schalltechnische Untersuchung zugrunde, die Gegenstand 
der Beteiligungsunterlagen war. Es wurden keine Auswirkungen aus dem Bahnlärm auf 
die geplante gewerbliche Bebauung dargestellt. Dem Bebauungsplan liegt zudem ein 
Entwässerungskonzept zugrunde, das eine Ableitung von Niederschlagswasser und 
Abwasser auf die 130 m entfernt gelegene Bahnstrecke nicht vorsieht. Es stehen mit der 
Planung den vorgetragenen formalen und allgemeinen Hinweisen, dies wird auch 
begründet durch die Entfernung der Bahnstrecke zum räumlichen Geltungsbereich, keine 
Belange entgegen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3. 
Die Verfahrensbeteiligung erfolgt mit der Mitteilung der Abwägungsentscheidung der 
Stadt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Die formalen Zuständigkeiten und Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 
 

 
 
 
 
Zu 2. 
Im räumlichen Geltungsbereich der 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 
012 wurden keine Flächen einbezogen, die unter einem eisenbahnrechtlichen Zweck 
stehen. Eine Überprüfung der Eigentumsverhältnisse ist explizit für diese Abwägung 
durch das Amt Schönberger Land am 28.03.2023 erfolgt. Im Plangebiet der 2. Änderung 
und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 012 für das Industrie- und Gewerbegebiet 
„Sabower Höhe“ in Erweiterung des B-Planes Nr. 008 der Stadt Schönberg befinden sich 
keine Flächen der DB Netz AG. 
 
 
Zu 3. 
Die Hinweise sind mit dem Vollzug des Bebauungsplanes beachtlich. Auf der Ebene der 
verbindlichen Bauleitplanung werden sie zur Kenntnis genommen.  
 
Zu 4. 
Die Stadt Schönberg hat sich auf der DB-Website informiert und berücksichtigt hier die 
Stellungnahme insoweit, dass aus planungsrechtlicher Sicht keine Bedenken bestehen. 
Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
Es handelt sich hier um Auswirkungen die derzeit nicht absehbar sind. Die Auswirkungen 
des Planrechtsverfahrens für Fehmarnbeltquerung sind beim zuständigen 
Eisenbahnbundesamt zu befragen. Die Nachfrage wurde mit Schreiben vom 07.02.2023 
über das Amt Schönberger Land gestellt. Eine Antwort ist nicht erfolgt. 
 
 
Zu 5. 
Die allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen die Umsetzung 
der Planung.   

 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
Zu 6. 
Die Beteiligung ist erfolgt. Eine Stellungnahme wurde beigebracht (sh. Stellungnahme 
DB AG II.34 der Tabelle).  
.  

 
 
 
 
- 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es werden keine Einwände mitgeteilt. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Es werden keine Einwände mitgeteilt. Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
 
Zu 2. 
Die allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
Zu 3. 
Der Hinweis wird bei zukünftigen Planverfahren berücksichtigt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
- 
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Zu 1. 
Es wurden keine Einwendungen mitgeteilt. Ein Abwägungserfordernis besteht nicht.  
 
 
 
Zu 2. 
Die formalen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen den Vollzug der 
Planung.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
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Zu 1. 
Die formalen Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2. 
Im Geltungsbereich der 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 012 
wurden Gewerbegebiete (GE) und keine Industriegebiete (GI) festgesetzt. Somit ergibt 
sich für die Sicherung des Grundschutzes, dass dieser für Gewerbegebiete zugrunde zu 
legen ist (vgl. Begründung erneuter Entwurf, Gliederungspunkt 9.4).  
In den Randbereichen im Überlagerungsbereich zum rechtsverbindlichen B-Plan Nr. 008 
sind wie im B-Plan Nr. 008 festgesetzt, Industriegebiete zu berücksichtigen. Da dieser 
Bebauungsplan bereits realisiert ist, sollte die Löschwasserbereitstellung bereits gesichert 
sein.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klarstellung.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
Zu 3. 
Die Regelwerke DVGW Arbeitsblatt W 405, wie hier auszugsweise dargestellt, sind für 
die Sicherung der Löschwasserbereitstellung für den Grundschutz zu berücksichtigen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4. 
Wie bereits unter Sachpunkt 2 dieser Abwägung dargestellt, handelt es sich um ein 
geplantes Gewerbegebiet. Hierfür sind ausreichende und leistungsfähige 
Löschwasserentnahmestellen unter Berücksichtigung der bereits vorhandenen 
herzustellen. Im Plangebiet selbst befindet sich der Hydrant Nr. 9042-1029 mit einer 
Löschwassermenge zwischen 48 m³/h und 96 m³/h. Die Nutzung des Hydranten im 
Plangebiet ist bereits mit dem Zweckverband Grevesmühlen vertraglich vereinbart  
(sh. Stellungnahme ZVG II.11 der Tabelle).  
Das bestehende Defizit auch unter Beachtung des angrenzenden Industriegebietes im 
Bebauungsplan Nr. 008 kann durch den Umbau des vorhandenen RRB, wie in der 
Begründung bereits erläutert, in diesem Bereich behoben werden.  
 
Zu 5. 
Der Hydrant WA03276738 befindet sich außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des 
Plangebietes und wäre bereits jetzt für die Sicherung der Löschwasserbereitstellung im B-
Plan Nr. 008 erforderlich und unabhängig von diesem Planverfahren vertraglich mit dem 
ZVG zu binden.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen.  
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Zu 6. 
Entsprechend der dargestellten Karte ergeben sich Defizite in der Sicherung der 
Löschwasserbereitstellung für das Gewerbegebiet. Diese sind im Rahmen der technischen 
Planung unter Berücksichtigung aller zur Verfügung stehenden Möglichkeiten – den 
einzuhaltenden Entfernungen von maximal 300 m zum Schutzobjekt – vor 
Satzungsbeschluss darzustellen und in der Begründung zu ergänzen. Hierbei ist eine 
Prüfung und die Darstellung der Möglichkeiten der Sicherung der Löschwasser-
bereitstellung für den Grundschutz innerhalb des Gewerbegebietes zwingend 
vorzunehmen. Sofern zusätzliche Hydranten erforderlich werden, ist dies mit dem ZVG 
einvernehmlich zu regeln.  
Durch die technischen Planer wurden Möglichkeiten der Sicherung der 
Löschwasserbereitstellung vorgeschlagen. Bei Umsetzung der vorgeschlagenen 
Maßnahmen kann die Sicherstellung des Grundschutzes gewährleistet werden. Die 
vorgeschlagenen Maßnahmen sind im Rahmen der nachgelagerten Erschließungsplanung 
und in Abstimmung mit dem ZVG umzusetzen. Nach Realisierung der entsprechenden 
Löschwasserentnahmestellen kann die Löschwasserbereitstellung gesichert werden. 
Hierzu wird der Plan vom Ingenieurbüro Möller eingefügt.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Für den räumlichen Geltungsbereich der 2. Änderung und Ergänzung bestehen bereits für 
24,72 ha verbindliche Baurechte, sodass die Ablehnung der Bebauung den Entzug von 
rechtsverbindlich gesicherten Baurechten beinhaltet und die Frage von 
Entschädigungsansprüchen bewertet werden muss. Hierzu sind in der Stellungnahme 
keine Ausführungen erfolgt. Lediglich für die Ergänzungsfläche, Fläche der ehemaligen 
Schweinezuchtanlage, mit einer Größe von ca. 3,81 ha bestehen noch keine verbindlichen 
Baurechte. Die Einbeziehung der brachgefallenen Fläche der ehemaligen 
Schweinezuchtanlage in den Plangeltungsbereich hat immer positive Auswirkungen auf 
die Siedlungsentwicklung. Mit der Einbeziehung der Fläche der ehemaligen 
Schweinemastanlage kann eine verbesserte Erschließung des Standortes erreicht werden. 
Mit der 2. Änderung und Ergänzung des B-Planes werden keine 
Nutzungsintensivierungen vorbereitet, sondern ein verbessertes Erschließungskonzept 
umgesetzt.  
 
Zu 2. 
Die Ausgleichsmaßnahme E4 findet bei einer abschnittsweisen Realisierung die 
Zustimmung der unteren Forstbehörde. Dem Waldumbau über einen längeren Zeitraum 
wird seitens der unteren Forstbehörde zugestimmt. Die abschließende Regelung der 
externen Ausgleichsmaßnahmen ist noch nicht erfolgt. Es besteht hinsichtlich der 
Maßnahmen und deren Umsetzbarkeit noch Abstimmungsbedarf. 
Die Stadt Schönberg hat die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen überprüft. Anstelle der 
ursprünglichen Maßnahme E4 tritt eine Ökokontomaßnahme LUP-044 Holsteintanne. 
Damit wird der Ausgleich gesichert. Den Anforderungen wird somit entsprochen.  
 
Zu 3. 
Die Darstellung wurde der Gesamtbetrachtung in Bezug auf die Zuordnungsfestsetzungen 
entnommen ohne zu berücksichtigen, dass mit der Planung nur 3,81 ha nicht über eine 
rechtsverbindliche Planung gesichert sind. das Plangebiet der 2. Änderung und Ergänzung 
des Bebauungsplanes Nr. 012 habe eine Größe von 28,53 ha. Davon befinden sich 24,72 
ha innerhalb von rechtsverbindlichen Bebauungsplänen. Die Größe der Ergänzungsfläche  
(Fläche der ehemaligen Schweinezuchtanlage) beträgt ca. 3,81 ha. Die 
Wiedernutzbarmachung einer rückgebauten und brachgefallenen Fläche hat immer 
positive Auswirkungen auf die Siedlungsentwicklung und den Klima- und Bodenschutz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicht zu berücksichtigen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teilweise zu berücksichtigen. 
Den Anforderungen wird 
gefolgt. Es wird eine 
Ökokontomaßnahme gewählt. 
Damit wird den Anforderungen 
Rechnung getragen. 
 
 
 
 
Nicht zu berücksichtigen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4. 
Die Stellungnahme ist in sich widersprüchlich. In Sachpunkt 1 der Stellungnahme wird 
eine Bebauung des Plangebietes abgelehnt. In der Begründung der Ablehnung wird eine 
bodenkundliche Baubegleitung empfohlen. Diese kommt nur bei der Umsetzung der 
Planung im Rahmen der Realisierung des Bebauungsplanes zum Tragen. Die Stadt 
Schönberg folgt im Rahmen der Abwägung der Ablehnung der Bebauung des 
Plangebietes nicht (vgl. Sachpunkt 1 dieser Abwägung). Zur Vermeidung baubedingter 
Verstöße gegen die Grundsätze des Bodenschutzes wird im Rahmen des Vollzugs des 
Bebauungsplanes eine bodenkundliche Baubegleitung empfohlen, welche im 
nachgelagerten Verfahren bei Erfordernis beauflagt werden kann.  Aufgrund der 
notwendigen umfangreichen archäologischen Untersuchungen zur Bergung und 
Dokumentation der noch erhaltenen Siedlungsstrukturen, kann bereits hier die 
bodenkundliche Baubegleitung von Vorteil sein und durchgeführt werden. Für die 
miteinbezogene Fläche der ehemaligen Schweinezuchtanlage ist eine bodenkundliche 
Baubegleitung aufgrund der bereits durchgeführten umfangreichen 
Altlastenuntersuchungen eher nachrangig vorzusehen.  
 
 
 
Zu 5. 
Die textlichen Festsetzungen lassen die Nutzung von erneuerbaren Energien grundsätzlich 
zu und schränken diese nicht ein. Die Anlagen zur Erzeugung von Strom und Wärme aus 
erneuerbaren Energien sind als Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO zulässig, 
daher besteht kein zwingender Regelungsbedarf. Zudem sind die Anforderungen des 
Gebäudeenergiegesetzes (GEG) bei der Umsetzung von Bauvorhaben zu berücksichtigen, 
sodass insbesondere bei der Neuerrichtung von Gebäuden der Energiebedarf anteilig 
durch die Nutzung erneuerbarer Energien abgedeckt werden muss. Auf eine zwingende 
Festsetzung wird in Anbetracht der Standortentwicklung verzichtet. Die Stadt Schönberg 
ist derzeit mit der Erstellung eines Energiekonzeptes / Machbarkeitsstudie befasst, 
welches dann die Grundlage für Festsetzungen auch in Bebauungsplänen bilden soll. Für 
Regelungen nach § 9 Abs. 1  
Nr. 23b BauGB ist stets eine städtebauliche Begründung der getroffenen Festsetzungen 
notwendig. Eine qualifizierte Ableitung von Festsetzungen kann auf der Grundlage von 
Energiekonzepten getroffen werden.     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teilweise zu berücksichtigen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicht zu berücksichtigen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Zu 6. 
Die allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Das Abwägungsergebnis 
wird gemäß § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB mitgeteilt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Die formalen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht 
erforderlich.  
 
 
 
 
Zu 2. 
Die Zustimmung zur 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 012 wird zur 
Kenntnis genommen. Die Umsetzung der Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 
sowie der Ausgleichsmaßnahmen ist vorgesehen und mit dem Monitoring zu überwachen 
(vgl. Begründung erneuter Entwurf Umweltbericht, Gliederungspunkt 7.2). ein 
Abwägungserfordernis besteht nicht.   
 
 
 
Zu 3.  
Die notwendigen Anträge auf Beseitigung und Eingriff in nach § 20 NatSchAG M-V 
geschützte Biotope wurden bei der Aufstellung des Ursprungsbebauungsplanes bereits 
gestellt. Die notwendigen naturschutzfachlichen Ausnahmegenehmigungen liegen vor und 
gelten fort.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicht zu berücksichtigen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.  
Es werden keine Anregungen und Hinweise vorgebracht. Ein Abwägungserfordernis 
besteht nicht.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.  
Es werden keine Anregungen und Hinweise vorgebracht. Ein Abwägungserfordernis 
besteht nicht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.  
Es werden keine Anregungen und Hinweise vorgebracht. Ein Abwägungserfordernis 
besteht nicht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.  
Es werden keine Anregungen und Hinweise vorgebracht. Ein Abwägungserfordernis 
besteht nicht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 

Seite 129 von 140



Anlage 1 zum Beschluss 2026-________- Satzung über die 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 012 für das Industrie- und Gewerbegebiet „Sabower Höhe“ in Erweiterung des 
B-Planes Nr. 008 der Stadt Schönberg  

 127 
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Zu 1.  
Es werden keine Anregungen und Hinweise vorgebracht. Ein Abwägungserfordernis 
besteht nicht. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.  
Es werden keine Anregungen und Hinweise vorgebracht. Ein Abwägungserfordernis 
besteht nicht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Sachverhaltsdarstellung wird zur Kenntnis genommen. Vorsorglich stellt die Stadt 
Schönberg klar es sich um Planunterlagen mit dem Planungsstand 23. Februar 2023 und 
die Beteiligung nach § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB handelt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klarstellung. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 
 

 
zu 2. 
Die beigefügten Stellungnahmen werden nachfolgend behandelt. 

 
 
- 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Bei der in der Planzeichnung festgesetzten Fläche mit der Bezeichnung M 10/A handelt es 
sich um eine realisierte Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme der Straßenbauverwaltung 
Schwerin im Rahmen der Realisierung der Ortsumgehungsstraße. Die 
Grundstückseigentümerin hat im Beteiligungsverfahren zum erneuten Entwurf erstmals 
mitgeteilt, dass die Fläche der Straßenbauverwaltung zur Realisierung von Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen zur Verfügung gestellt wurde. Die Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen wurden auf dieser Fläche realisiert und die Fläche ist mit einem 
Feldgehölz bewachsen, welches aufgrund der Stellungnahme der 
Grundstückseigentümerin zu erhalten ist und erhalten werden soll. Die Kontrolle der 
Maßnahme obliegt in diesem Fall nicht der Stadt Schönberg, sondern dem Verursacher 
des Eingriffs auf den dafür bereitgestellten Flächen der Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben. Somit steht die Fläche für eine gewerbliche Ansiedlung nicht mehr 
zur Verfügung. Es handelt sich hierbei um eine Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme, die 
bereits realisiert wurde und nicht im Zusammenhang mit Ausgleichsmaßnahmen für 
Eingriffe im Geltungsbereich des B-Planes Nr. 012 steht, so dass eine 
Zuordnungsfestsetzung nicht getroffen werden kann. Es handelt sich somit um eine 
Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft auf der die Maßnahme bereits realisiert wurde. Das Feldgehölz soll auf der 
Fläche lediglich im Bestand gesichert werden. Die Festsetzung für die Fläche als Fläche 
für Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB i.V.m. § 9 Abs. 6 BauGB 
bleibt bestehen. Damit ist der Sicherung der realisierten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme 
der Straßenbauverwaltung und den Belangen der Grundstückseigentümerin Genüge getan.  
Die Klarstellung wird in der Begründung ergänzt. 
 
 
zu 2. 
Die untere Denkmalschutzbehörde trägt zu den Unterlagen keine Belange vor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
B 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Stadt Schönberg nimmt zur Kenntnis, dass sich keine relevanten Änderungen im 
Hinblick auf die immissionsschutzrechtliche Situation gegenüber dem erneuten Entwurf 
durch die Festsetzung einer realisierten Ausgleichsmaßnahme ergeben. Die 
Stellungnahme zum erneuten Entwurf wurde unter Anlage 1 Sachpunkt II.1 C Nr. 1 – 3.2 
im Rahmen der Ergänzung der Abwägung abschließend behandelt.  
 
 
 
 
C 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die untere Naturschutzbehörde trägt im Rahmen der Betroffenenbeteiligung keine 
Anregungen und Hinweise vor. 
 
 
 
 
 
 
D 
 
zu 1. 
Die Stellungnahme der Behörde zum erneuten Entwurf wurde unter Anlage 1 Sachpunkt 
II.1 G Nr. 1 – 2 im Rahmen der Ergänzung der Abwägung abschließend behandelt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

zu 2. 
Es wurden keine Einwände und Betroffenheiten vorgetragen. 
 
 
E 
 
zu 1. 
Es wurden keine Bedenken vorgetragen. 

 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
 
II.B.20 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
 
 

 
Die BIMA wurde als betroffene Grundstückseigentümerin mit Schreiben vom 12.09.2023 
um eine Stellungnahme gebeten. Eine erneute Bitte zur Abgabe einer Stellungnahme ist 
durch das Amt Schönberger-Land am 24.10.2023 erfolgt. Eine Stellungnahme wurde 
nicht abgegeben. 
Die BIMA als betroffene Grundstückseigentümerin hat sich im Rahmen der 
Betroffenenbeteiligung trotz mehrfacher Aufforderung durch das Amt Schönberger Land 
nicht mit einer Stellungnahme geäußert. Die Stadt Schönberg hat die Inhalte der 
Stellungnahme die zum erneuten Entwurf abgegeben wurde, vollumfänglich 
berücksichtigt, so dass nunmehr davon ausgegangen wird, dass die Belange der 
betroffenen Grundstückseigentümerin mit der geänderten Planung berücksichtigt wurden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Stadt Schönberg nimmt die Ausführungen der Forst zur Kenntnis. Belange für die 
Bauleitplanung ergeben sich nicht. Waldbelange werden nicht berührt. Die Waldabstände 
sind eingehalten. Somit ergeben sich weiter keine weiteren Anforderungen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 

Seite 139 von 140



Anlage 2 zum Beschluss 2026-________- Satzung über die 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 012 für das Industrie- und Gewerbegebiet „Sabower Höhe“ in Erweiterung des 
B-Planes Nr. 008 der Stadt Schönberg - Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und der betroffenen Grundstückseigentümer gemäß § 4 Abs. 3 Satz 4 BauGB 

 9 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
 
II.B.49 Stadt Schönberg 

 
 
Seitens der Stadt Schönberg werden keine gesonderten Stellungnahmen abgegeben. Die 
Stadt Schönberg ist planaufstellende Kommune. Insofern ist eine Stellungnahme nicht 
erforderlich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
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